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Änderungsjournal 

Geänderte Ziffern im Network Statement 2020 (Version 1.0) gegenüber dem Network State-
ment 2019 

Kapitel ω Ziffern und Änderungen 

Generell ω Anpassung an das neue Fahrplanjahr 

ω Diverse strukturelle und redaktionelle Anpassungen im ganzen Network Statementunterande-

remzurbesserenVerständlichkeitundzur AngleichungandieCommonStructurevonRailNetEurope 

ω NeueNummerierungderAnhänge.Vgl.ErläuterungeninderZiffer1.5 

ω Anhang 2.9 regelt neu die Inhalte des ehemaligen Kapitels 7  «Datenlieferung» 

ω Anhang 2.7.13 regelt neu die Inhalte des ehemaligen Kapitels 8  

ω «EnergiebezugabFahrdraht» 

1 Allgemeine Infor-
mationen 

ω 1.2WoanwendbargiltdasNWSsinngemässauchfürAntragstellerohneEVU-Status 

ω 1.4.2Vorschriftenänderungenergänzt 

ω 1.6.2NeueBestimmungenüberdieAktualisierungdesNWS 

ω 1.8DasAdressenverzeichniswirdneuimOneStopShopgeführt 

2Zugangsbedin-
gungen 

ω 2.3.1.2 Fahrzeuge anstelle von Wagen 

ω 2.6HinweisaufI-50026ergänzt,inkl.MassnahmenbeiUnterlassungder Kontrolle 

ω 2.7PräzisierungderRollenbeiderFahrzeugzulassung 

ω 2.7MitfahrberechtigungAbteilungTechnischerNetzzugangTNZ 

ω 2.7.1.1AktualisierungMindest-Softwareversionen 

ω 2.7.1.3neueZiffer:FahrtenohneausreichendeZugbeeinflussungseinrichtung 

ω 2.7.1.4LieferungnotwendigerDatenfürdieGesamtsystempflegeder Zugbeeinflussunginei-

nerFristvonmaximalsiebenTagen,gemässA B-EBV.ZuvorinZiffer3.3.3.2 

ω 2.7.8BestimmungenE-undMagnetschienenbremseergänzt 

ω 2.7.10Aerodynamikkomplettüberarbeitet 

ω 2.7.14NeueZiffer:Fahrtyp.WarbisherinKapitel7geregelt 

ω 2.7.15NeueZiffer:NotbremsüberbrückungundToilettensysteme 

ω 2.10NeueZiffermitInhaltausehemaligerZiffer3.4.8«Dienstfahrzeuge» 

3 Infrastruktur ω 3.3.2.3RADNalsQuelleergänzt 

ω 3.3.3.2Zifferwurdekomplettüberarbeitet 

ω 3.4.1NeueundüberarbeiteteAnhängezubesonderenInfrastrukturen 

ω 3.4.2WegfallderVerständigungderInterventionsstandortedurchEVUbeiDampffahrten.Umbenen-

nunginUmweltrestriktionen 

ω 3.4.3HinweisaufI-50062imZusammenhangmitdemLeitstoffChlor 

ω 3.5.2IntervallefürdasFahrplanjahr2020angepasst.DiesewerdenneuimNWS-Anhang3.5.2auf-

gelistet 

ω 3.6GesamteZifferüberarbeitet 

ω 3.7NeueZifferServiceeinrichtungenDritter 

ω 3.8Zifferaktualisiert 

4 Kapazitätszuwei-
sung 

ω 4.1.5 Für die Strecke Stabio-Landesgrenze gelten die Bestimmungen der RFI 

ω 4.2.2.1 Zweckmässigkeit von Trassenstudien gestrichen 

ω 4.2.2.2 Anpassung der Bestellhilfen 

ω 4.2.2.2 und 4.3.1 harmonisierter Termin für die provisorische Trassenzuteilung: 1.7.2019 

ω 4.2.5 Vorschriften für Probefahrten neu in dieser Ziffer 

ω 4.4.1.2 neuer Abschnitt: Zuteilungen auf freigebliebenen Trassen 

ω 4.4.1.3 «Detailregelung Standzeitenkonflikte im Güterverkehr» entfällt 

ω 4.4.1.4 Komplexe Trassenbestellungen können mehr Zeit in Anspruch nehmen als 90 Minuten 

ω 4.4.1.4 ergänzt mit Vorgaben des NNP 

ω 4.8 Verkehrsanteilsermittlung neu ab 3 statt 30 Tagen (aufgrund Änderung NZV Art. 14 Abs. 4) 

ω 4.9 Neue Ziffer gemäss Common Structure von RailNetEurope 

ω  
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Änderungsjournal Network Statement 2019 
Auflistung der wichtigsten Änderungen bei einem allfälligen Update (Versionenwechsel) innerhalb 
des Network Statement 2020. 

Version Änderung 
Nr. 

Datum Neu (Ziffer, Inhalt) Bemerkungen 
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 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 Einleitung 

Das vorliegende Network Statement wird durch die Infrastruktur der BLS Netz AG ï nachfolgend als 
ISB (Infrastrukturbetreiberin) bezeichnet ï veröffentlicht. Es beinhaltet die Nutzungsbedingungen 
auf dem Streckennetz der BLS Netz AG (in der Folge Streckennetz der BLS Netz AG genannt) im 
Sinne von Art. 10 Abs. 1 lit. d Netzzugangsverordnung (NZV) und der EU-Richtlinie 2012/34 1 . 
Dadurch sollen die Eisenbahnverkehrsunternehmungen (EVU) und Dritte befähigt werden, die er-
forderlichen Informationen zu finden, um den Netzzugang zu beantragen und ihren Verkehr auf dem 
BLS Streckennetz abwickeln zu können. 
 
Die Vergabe von Trassen (Grund- und Zusatzleistungen) auf den Normalspurnetzen der BLS Netz 
AG und der Schweizerischen Bundesbahnen SBB (inkl. der von der SBB betriebenen Hafenbahn 
Schweiz AG, Sensetalbahn, Thurbo), der Schweizerischen Südostbahn AG (SOB) erfolgt durch die 
unabhängige Trassenvergabestelle Trasse Schweiz AG (trasse.ch). trasse.ch stellt zudem die dis-
kriminierungsfreie Fahrplankonstruktion sicher. Das Kapitel 4 erläutert die Verfahren für die Bestel-
lung und Zuteilung von Fahrplantrassen (Grund- und Zusatzleistungen) sowie für die mit dem Ver-
gabeprozess in Zusammenhang stehenden vor- bzw. nachgelagerten Prozessschritte und nennt die 
dabei geltenden verbindlichen Vorgaben. 
  

 Organisation der BLS Netz AG 
Aktuelle Informationen über die BLS Netz AG sind auf der Seite www.bls.ch abrufbar. 

Bild 1 ï BLS (Imagebild) 

 
 

 Zielsetzung (warum ein Network Statement?) 

Das Network Statement enthält eine detaillierte Darlegung der allgemeinen Regeln, Fristen, Verfah-
ren und Kriterien für den Netzzugang sowie die Entgelt- und Kapazitätszuweisung. Es  enthält ferner 

                                                
1 Die Schweiz hat die EU-Richtlinie 2012/34 in der Fassung der EU-Richtlinie 2016/2370 nicht in nationales 
Recht übernommen. Hinsichtlich des in der Schweiz liegenden Streckennetzes der SBB ist sie nicht verbind-
lich. Eine Anwendung der EU-Richtlinie 2012/34 als Auslegungshilfe für nicht ins nationale Recht übernom-
mene Inhalte scheidet deshalb aber nicht aus. 

1 

https://www.bls.ch/de/unternehmen
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zusätzliche Informationen, die für die Stellung von Anträgen auf Zuweisung von Fahrwegkapazität 
benötigt werden. Es ist zum Zeitpunkt der Publikation auf dem neusten Stand und enthält sowohl 
Angaben zum Fahrweg, der den Antragstellern zur Verfügung steht, als auch Informationen zu den 
Zugangsbedingungen für den betreffenden Fahrweg. 

 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Das vorliegende Network Statement entspricht den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen ge-
mäss Bahnreform 2.2. Bei Rechtsänderungen wird das Network Statement nachgeführt (vgl. Ziffer 
1.4.2). Änderungen werden im Änderungsjournal ausgewiesen. Die Schweiz hat sich im Landver-
kehrsabkommen mit der Europäischen Union verpflichtet, Rechtsvorschriften anzuwenden, welche 
den im Anhang 1 des Abkommens aufgeführten Rechtsvorschriften gleichwertig sind.2Die in der 
Schweiz geltenden EU-Richtlinien zum Schienenverkehr sind3 in Anhang 1 des Landesverkehrsab-
kommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union aufge-
führt. COTIF und CUI sind in der Schweiz anwendbar. 
Die Schweizerischen Gesetze und Verordnungen sind in der systematischen Rechtssammlung (SR) 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft publiziert. Sie sind im Internet unter www.admin.ch abruf-
bar. 

 Auszug von internationalen Erlassen Übersicht über wichtige internationalen Erlasse 
und EU-Rechtsakte (als Auslegungshilfe)  

Nummer Bezeichnung 

Richtlinie 2004/49/EG Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2004 über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft 

und zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Ertei-

lung von  Genehmigungen an  Eisenbahnunternehmen und der Richt-

linie 2001/14/EG über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Ei-

senbahn, die Erhebung von Ent gelten für die Nutzung von Eisen-

bahninfrastruktur und die Sicherheitsb escheinigung («Richtlinie über 

die Eisenbahnsicherheit»). 

Richtlinie 2008/57/EG Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Juni 2008 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems 
in der Gemeinschaft (Neufassung). 

Verordnung (EG) Nr. 352/2009 Verordnung (EG) Nr. 352/2009 der Kommission vom 24. April 2009 
über die Festlegung einer gemeinsamen Sicherheitsmethode für die 
Evaluierung und  Bewertung von Risiken gemäss Artikel 6 Absatz 3 
Buchstabe a der Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates. 

Verordnung (EU) 913/2010 Verordnung (EU) Nr. 913/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. September 2010 zur Schaffung eines europäi-
schen Schienenn etzes für  einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr. 

Richtlinie (EU) 2012/34 Richtlinie EU 2012/34 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums 
(Neufassung). 

Richtlinie (EU) 2016/2370 Änderungsrichtlinie (EU) 2016/2370 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Richtlinie 
2012/34/EU bezüglich der  Öffnung des Marktes für inländische 
Schienenpersonenverkehrsdienste und der Verwaltung der Eisen-
bahninfrastruktur. 

                                                
 
 
3Fassung gemäss Art. 1 des Beschlusses Nr. 2/2016 des Gemischten Landverkehrsausschusses Gemein-
schaft/Schweiz vom 10. Juni 2016 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994647/index.html#app1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994647/index.html#app1
http://www.admin.ch/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0049&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:tr0009&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:tr0009&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:tr0009&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0352&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0352&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0913&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0034&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2370&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2370&from=DE


 

2020_Networkstatement BLS Netz AG (d) V 1.docx       Seite 13 von 103 
 

Nummer Bezeichnung 

Richtlinie (EU) 2016/797 Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. Mai 2016 über die Interoperabilität des Eisenbahnsys-
tems in der Europäischen Union. Ab 16.06.2020 Ersatz für Richtlinie 
2008/57/EG. 

Richtlinie (EU) 2016/798 Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. Mai 2016 über Eisenbahnsicherheit. Ab 16.06.2020 Er-
satz für Richtlinie 2004/49/EG. 

SR 0.742.403.1 ï COTIF Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (CO-
TIF). 

SR 0.742.403.1 ï Anhang E ï CUI Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die Nutzung 
der Infrastruktur im internationalen Eisenbahnverkehr (CUI ï An-
hang E zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahn-
verkehr [COTIF; SR, 0.742.403.1]). 

  

Tabelle 1 ï Internationale Erlasse 
 

 
 
 

 Nationale Erlasse (Auszug) 

Nummer Abk. Bezeichnung 

SR 0.740.72 LVA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und 

Personenverkehr auf Schiene und Strasse (mit Anhängen und Schluss-

akte). 

SR 742.101 EBG Eisenbahngesetz. 

SR 742.122 NZV Eisenbahn-Netzzugangsverordnung. 

SR 742.122.4 NZV-BAV Verordnung des BAV zur Eisenbahn-Netzzugangsverordnung. 

SR 742.101.4 ï Geschäftsreglement der Schiedskommission im Eisenbahnverkehr. 

SR 742.141.1 EBV Eisenbahnverordnung. 

SR 742.141.11 AB-EBV Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung. 

SR 742.144 ï Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen. 

SR 742.144.1 VLE Verordnung über die Lärmsanierung der Eisenbahnen. 

SR 742.173.001 FDV Schweizerische Fahrdienstvorschriften (R 300.1ï15). 

SR 742.41 GüTG Gütertransportgesetz 

SR 742.412 RSD Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 

und Seilbahnen. 

SR 742.411 GüTV Gütertransportverordnung. 

SR 745.11 VPB Verordnung über die Personenbeförderung. 

SR 745.13 FPV Fahrplanverordnung. 

SR 745.1 PBG Personenbeförderungsgesetz 

SR 151.3 BehiG Behindertengleichstellungsgesetz. 

SR 151.31 BehiV Behindertengleichstellungsverordnung. 

   

Tabelle 2 ï Nationale Erlasse 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0797&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0797&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0798&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0798&from=DE
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_742_403_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_742_403_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_742_403_1.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010972/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010972/index.html#app5ahref0
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_740_72.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_740_72.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_101.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_101.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_122.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_122.html
http://www.admin.ch/ch/d/as/2012/3233.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/as/2012/3233.pdf
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20130983/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20130983/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_141_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_141_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_141_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_141_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_144.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_144.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_144_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_144_1.html
http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03514/03533/03649/index.html?lang=de
http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03514/03533/03649/index.html?lang=de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20140476/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121700/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121700/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_411.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c742_411.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c745_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c745_11.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c745_13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c745_13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c745_13.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061345/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c151_31.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c151_31.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c151_31.html
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 Gemeinsame Bestimmungen / Vorschriften der SBB Infrastruktur, BLS Netz AG und 
SOB Infrastruktur (Auszug) 

Bezeichnung 

Ausführungsbestimmungen Infrastruktur zu den FDV und dazugehörige Regelungen (AB FDV), R I-30111 

Lokale Bestimmungen für Zugfahrten und Rangierbewegungen, R I-30121 

Streckentabellen RADN, R I-30131 

Leistungskatalog für die Infrastrukturen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), der BLS AG und der 

SOB sowie dessen Ausführungsbestimmungen 

Tabelle 3 ï Gemeinsame Bestimmungen / Vorschriften der SBB Infrastruktur, BLS Netz AG und 
SOB Infrastruktur 
 

 Bestimmungen / Vorschriften der BLS Netz AG (Auszug) 

Bezeichnung 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Benützung der Eisenbahninfrastruktur (AGB-ISB) 

Betriebsvorschriften / Regelungen der BLS 

Network Statement 

 

 Bestimmungen / Vorschriften der SBB Infrastruktur (Auszug) 

Bezeichnung 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Benützung der Eisenbahninfrastruktur (AGB-ISB) 

Network Statement SBB 

Notwendige Vorschriften für EVU 

Tabelle 4 ï Bestimmungen / Vorschriften der SBB Infrastruktur 
Tabelle 5 ï Bestimmungen / Vorschriften der BLS Netz AG 

 Bestimmungen / Vorschriften der SOB Infrastruktur (Auszug) 

Bezeichnung 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Benützung der Eisenbahninfrastruktur (AGB-ISB) 

Betriebsvorschriften/Regelungen der SOB 

Network Statement SOB 

Tabelle 6 ï Bestimmungen / Vorschriften der SOB Infrastruktur 

 Bestimmungen / Vorschriften des Bundesamtes für Verkehr (Auszug) 

Bezeichnung 

Richtlinie für das Erlangen von Netzzugangsbewilligung und Sicherheitsbescheinigung sowie Sicherheitsge-

nehmigung 

Gesuchformulare Sicherheitsbescheinigung Teil A und B, Streckenmodulkarte 

Verordnung des BAV zur Eisenbahn-Netzzugangsverordnung NZV-BAV 

Richtlinie ï Zulassung Eisenbahnfahrzeuge 

Richtlinie ï Zulassung historischer Fahrzeuge der Eisenbahnen 

Richtlinie ï Streckensperrungen gemäss Art. 11b NZV 

 

Tabelle 7 ï Bestimmungen / Vorschriften des Bundesamtes für Verkehr 
  

http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html#allgemeine_nutzungsb
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html#allgemeine_nutzungsb
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html#allgemeine_nutzungsb
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html#allgemeine_nutzungsb
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/onestopshop-leistungen-preise.html
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/onestopshop-leistungen-preise.html
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/onestopshop-leistungen-preise.html
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/onestopshop-leistungen-preise.html
https://www.bls.ch/-/media/bls/pdf/agb/agbs-infrastruktur-trassen.pdf?la=de&vs=1
https://www.bls.ch/-/media/bls/pdf/uebrige-pdfs/trassen-netzzugang/infrastruktur-trassen-betriebsvorschriften.pdf?la=de&vs=1
https://www.bls.ch/de/unternehmen/leistungen-fuer-dritte/leistungen-fuer-evu
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html#allgemeine_nutzungsb
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html#allgemeine_nutzungsb
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html#allgemeine_nutzungsb
http://www.sob.ch/dienstleistungen/infrastruktur/netzzugang.html
http://www.sob.ch/de/Netzzugang_10175.html
http://www.sob.ch/de/Netzzugang_10175.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/rechtliches/rechtsgrundlagen-vorschriften/richtlinien/richtlinien-bahn/erlangen-von-netzzugangsbewilligung-und-sicherheitsbescheinigung.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/rechtliches/rechtsgrundlagen-vorschriften/richtlinien/richtlinien-bahn/erlangen-von-netzzugangsbewilligung-und-sicherheitsbescheinigung.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrstraeger/eisenbahn/zulassung-triebfahrzeugfuehrer-sicherheitspersonal/netzbetrieb-und-netzbenutzung/sicherheitsbescheinigung.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112106/index.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/rechtliches/rechtsgrundlagen-vorschriften/richtlinien/richtlinien-bahn/zulassung-eisenbahnfahrzeuge.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/rechtliches/rechtsgrundlagen-vorschriften/richtlinien/richtlinien-bahn/zulassung-historischer-fahrzeuge-der-eisenbahnen.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/rechtliches/rechtsgrundlagen-vorschriften/richtlinien/richtlinien-bahn/streckensperrungen-gemaess-art-11b-nzv.html
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 Rechtlicher Status 

 Allgemeine Bemerkungen 
Das Instrument des Network Statements basiert auf der Richtlinie 2012/34/EU. Die vor liegende 
Publikation orientiert sich daher am Instrument des Network Statements, wie es in den EU-Mitglied-
staaten rechtlich vorgeschrieben ist, zum Standard entwickelt hat. 
 
Auch die Schweizerische Netzzugangsverordnung (NZV) verpflichtet die Infrastrukturbetreiberin, die 
Bedingungen des Netzzugangs zu publizieren (Art. 10 NZV).  

   
Art. 10 Pflichten der Infrastrukturbetreiberin 

Die Infrastrukturbetreiberin gewährt den diskriminierungsfreien Zugang zu ihrem Netz,   indem  sie:  

a. sich bei Trassenzuteilung und Trassenpreis für den eigenen Bedarf an die gleichen Regeln hält,   

die für Dritte gelten; 

b. Dritte bei Trassenzuteilung und Trassenpreis unter gleichen Bedingungen gleich behandelt; 

c. keine technischen Bedingungen stellt, die keine Grundlage in Gesetzen und Verordnungen haben; 

d. die grundsätzlichen Bedingungen des Netzzuganges, soweit sie in dieser Verordnung nicht  

ausgeführt sind, und die wesentlichen technischen Gegebenheiten der Strecke wie Profil (Neigung),  Kurven-

radien, Länge der Ausweichgleise, Perronlängen, Streckenklasse und Sicherheitsausrüstung publiziert; 

e. Zusatzleistungen (Art. 22) anbietet, soweit dies mit der vorhandenen Infrastruktur und dem verfügba-

ren Personal möglich ist. 

 

2  Das BAV legt die Art und Weise der Publikationen fest. 

Copyright-Hinweis: 
© BLS Netz AG 2017. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung zur kommerziellen Verwendung nur mit 
Zustimmung des Urhebers. 

 Verbindlichkeit / Haftung 
Sämtliche Bedingungen für die Nutzung der Eisenbahninfrastrukturen, die im vorliegenden Network 
Statement publiziert werden, gelten vorbehältlich nachträglicher Rechtsänderungen. Soweit mit der 
Revision Schweizerischer Gesetze und Verordnungen nach der Publikation des Network Statements 
zusätzliche Anforderungen eingeführt werden, sind diese zwingend einzuhalten. Sofern diese wäh-
rend der Geltungsdauer des vorliegenden Network Statements in Kraft treten, werden sie als redak-
tionelle Änderung nachgetragen und im Änderungsjournal ausgewiesen. BLS Netz AG haftet nicht 
für die Folgen aus der Nichtbeachtung nachträglich geänderter Rechtserlasse. 
 
BLS Netz AG ist darauf bedacht, dass die Informationen im Network Statement 2019 korrekt sind. 
Sie haftet für keine direkten oder indirekten Schäden, die sich aus offensichtlichen Mängeln und 
Druckfehlern im Network Statement 2019 und anderen Dokumenten ergeben. Ferner wird jede Ver-
antwortung für die Inhalte sämtlicher externer Seiten, auf welche die vorliegende Publikation ver-
weist, abgelehnt (Links). Soweit Inhalte verlinkter externer Seiten mit Inhalten des vorliegenden Net-
work Statements im Widerspruch stehen, geht das Network Statement vor. Dieser Vorbehalt gilt 
nicht für Links auf die offiziellen Publikationsseiten Schweizerischer Gesetze und Verordnungen. 
 
Das vorliegende Network Statement wird in Deutsch und Englisch herausgegeben. Bei Differenzen 
zwischen den Sprachfassungen ist Deutsch die rechtsverbindliche Fassung. 
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 Beanstandungen / Beschwerdeverfahren 

 BLS Netz AG (ausgenommen Kapitel 4) 
Bei Beanstandungen zu Inhalten des vorliegenden Network Statement bitten wir Sie mit uns Kontakt 
aufzunehmen: 
 
BLS Netz AG 
Betrieb Trassen Verkauf 
Bahnhofstrasse 12 
Postfach 48 
CH-3700 Spiez 
Tel. +41 58 327 40 39 
Mail: netzzugang@bls.ch 

 Trasse Schweiz AG (Kapitel 4) 
Bei Beanstandungen zu Inhalten des Kapitels 4 bitten wir Sie sich mit der Trasse Schweiz AG in 
Verbindung zu setzen: 
 
Trasse Schweiz AG 
Schwarztorstrasse 31 
Postfach 
CH-3001 Bern 
Telefon: +41 79 928 01 63 
 
E-Mail: info@trasse.ch 
 www.trasse.ch 

 Schiedskommission im Eisenbahnverkehr SKE 
Strittige Fragen über die Gewährung des Netzzugangs sowie dessen Bedingungen unterliegen der 
Klage an die Schiedskommission im Eisenbahnverkehr SKE (Art. 29 LVA, Art. 40a bis  
EBG). Kontakt siehe Ziffer 1.8.4 bzw. Link 

 Art. 40abis Aufgaben 

1 Die SKE entscheidet über Streitigkeiten betreffend: 

a. die Gewährung des Netzzugangs; 

b. die Netzzugangsvereinbarungen; 

c. die Berechnung des Entgelts für die Benützung der Infrastruktur; 

d. den Zugang zu Umschlagsanlagen für den kombinierten Verkehr (KV-Umschlagsanlagen)  

    und An schlussgleisen, die vom Bund mitfinanziert wurden. 

 

2 Sie kann von Amtes wegen Untersuchungen einleiten, wenn der Verdacht besteht, dass der Netzzugang  

verhindert oder nicht diskriminierungsfrei gewährt wird. 

 

3 Sie entscheidet mit Verfügung über die zu treffenden Massnahmen. 

 

4 Infrastrukturbetreiberinnen und Unternehmen mit Netzzugang sowie am Netzzugang beteiligte Dritte müssen 

der SKE alle für deren Abklärungen erforderlichen Auskünfte erteilen und die notwendigen Unterlagen vorle-

gen. Das Recht zur Verweigerung der Auskunft richtet sich nach Artikel 16 des Verwaltungsverfahrensgeset-

zes vom 20. Dezember 1968. 

 

5 Hat die SKE grundsätzliche Fragen zu beurteilen, die das Kartellgesetz vom 6. Oktober 19954 berühren, so 

hört sie die Wettbewerbskommission an. 

 

mailto:netzzugang@bls.ch
mailto:info@trasse.ch
http://www.trasse.ch/
http://www.ske.admin.ch/de/
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Die Entscheidungen der SKE können gemäss Art. 33 lit. f VGG (Verwaltungsgerichtsgesetz) an das 
Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen weitergezogen werden. 
 

 Struktur des Network Statements 

Die Struktur des vorliegenden Network Statements entspricht mehrheitlich derjenigen, welche durch 
die Arbeitsgruppe Network Statement von RailNetEurope (RNE)  verabschiedet wurde (RNE-WG 
Network Statement). Mit der einheitlichen Struktur wird beabsichtigt, dem Leser die für den Netzzu-
gang benötigten Angaben europaweit einheitlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Á Kapitel1enthältallgemeineInformationenüberdasNWSsowieAnsprechstellen. 

Á Kapitel2behandeltNetzzugangs-undNetznutzungsbedingungen. 

Á Kapitel3beschreibtdieEigenschaftendesSchienennetzesinkl.Kapazitätseinschränkungen. 

Á Kapitel4zeigtdasVorgehenrundumdieKapazitätszuweisungdurchdietrasse.chauf. 

Á Kapitel5beschreibtdieLeistungenderInfrastrukturbetreiberin. 

Á Kapitel6enthältAngabenzumPreissystemundEntgelten. 

 

 Gültigkeitsdauer und Aktualisierung 

 Gültigkeitsdauer 
Das vorliegende Network Statement ist gültig für Bestellungen und die Durchführung von Verkehren 
im Fahrplanjahr vom 15. Dezember 2019 bis 12. Dezember 2020. 

 Aktualisierungen 
Das Network Statement wird bis zum Ablauf des relevanten Fahrplanjahres nicht verändert. Dies gilt 
nicht für nachträglich geänderte Rechtserlasse sowie für rein redaktionelle Änderungen gemäss Än-
derungsjournal. 

 Publikation 

Das vorliegende Network Statement 2020 ist als PDF-Datei4 auf der Homepage der BLS gebühren-
frei abrufbar. Der Bezug von Vorschriften und weiterführenden Dokumenten der BLS Netz AG ist 
kostenpflichtig. 
 
https://www.bls.ch/de/unternehmen/leistungen-fuer-dritte/leistungen-fuer-evu 
 
 

                                                
4 Alle Dateien im Portable Document Format (PDF) können mit dem Acrobat®Reader® betrachtet und ausgedruckt wer-

den. Das Programm Acrobat®Reader® kann unter www.adobe.com kostenlos heruntergeladen werden. 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010206/index.html
http://www.rne.eu/network-statement
http://www.rne.eu/network-statement
https://www.bls.ch/de/unternehmen/leistungen-fuer-dritte/leistungen-fuer-evu
http://www.adobe.com/


 

2020_Networkstatement BLS Netz AG (d) V 1.docx       Seite 18 von 103 
 

 

Bild 2 ï Homepage BLS 
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 Kontaktadressen 

Nachfolgend sind die Kontaktadressen für weiterführende Informationen aufgeführt. 
 
Detaillierte Auskunft zu allen Themen des Netzzugangs und der Netznutzung erhalten Sie bei den 

Ansprechpartnern auf der stets aktuellen Liste unter www.sbb.ch/kontakt-onestopshop. 

 

Bei Fragen zum Kapitel 4 des NWS wenden Sie sich bitte direkt an die 

Trasse Schweiz AG  

Schwarztorstrasse 31 

Postfach 

3001 Bern 

Schweiz 

Telefon: +41 79 928 01 63  

info@trasse.ch 

 www.trasse.ch 

 

 

 SBB Infrastruktur / BLS Netz AG / SOB Infrastruktur 

 Fragen zu Grund-, Zusatz- und Serviceleistungen 

Thematik BLS Netz AG SOB Infrastruktur 

Preisauskünfte und Ab-

rechnungsfragen 
One Stop Shop  

SBB/BLS/SOB 
Hilfikerstrasse 3 
CH-3000 Bern 65 
E-Mail: onestopshop@sbb.ch 

www.onestopshop.ch  

Zusatz- und Serviceleistun-gen:  

BLS Netz AG  

Betrieb Trassen Verkauf  

Bahnhofstrasse 12  

Postfach 48  

CH-3700 Spiez  

Telefon: +41 58 327 40 39  

E-Mail: netzzugang@bls.chh  

One Stop Shop  

SBB/BLS/SOB 
Hilfikerstrasse 3 
CH-3000 Bern 65 
E-Mail: onestopshop@sbb.ch 

www.onestopshop.ch 

Zusatz- und Serviceleistungen: 

SOB Infrastruktur  
Betriebsplanung  
Bahnhofplatz 7  
CH-9100 Herisau  
Telefon: +41 58 580 76 15 
E-Mail: planung@sob.ch 

Bezug von   
Vorschriften 
Für Antragsteller 

BLS Netz AG  
Betrieb Planung  
Bahnhofstrasse 12  
CH-3700 Spiez  
Telefon: +41 58 327 35 78  

E-Mail: vorschriften.betrieb@bls.ch  

SOB Infrastruktur  
Betriebsplanung  
Bahnhofplatz 7  
CH-9100 Herisau  
Telefon: +41 58 580 76 15  
E-Mail: planung@sob.ch  

   

Tabelle 8 ï Kontaktadressen SBB/BLS/SOB ï Fragen zu Grund-, Zusatz- und Serviceleistungen 

 
 
 
 
 

https://company.sbb.ch/de/sbb-als-geschaeftspartner/leistungen-evu/onestopshop/kontakt.html?tracking-marketingurl=kontakt-onestopshop
mailto:info@trasse.ch
http://www.trasse.ch/
http://www.onestopshop.ch/
http://www.onestopshop.ch/
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 Fragen zu Trassenstudien, Bauintervallen und NeTS-AVIS 

Thematik BLS Netz AG SOB Infrastruktur 

 
Trassenstudien 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn gewünscht Beglei-

tung durch: 

 
SBB AG 
Infrastruktur Fahrplan und Netz-
design 
Fahrplan und Angebot 
Hilfikerstrasse 3 
CH-3000 Bern 65 
Tel. +41 79 610 61 16 
Mail: david.hauber@sbb.ch  
 
Trasse Schweiz AG 
Hermann Presoli 
Schwarztorstrasse 31 
Postfach  
CH-3001 Bern 
Tel. +41 79 590 84 50 
Mail: h.presoli@trasse.ch 
 www.trasse.ch  
 

 
SBB AG  
Infrastruktur Fahrplan und Netzde-
sign 
Fahrplan und Angebot 
Hilfikerstrasse 3 
CH-3000 Bern 65 
Tel. +41 79 610 61 16 
Mail: david.hauber@sbb.ch  
 
Trasse Schweiz AG 
Hermann Presoli 
Schwarztorstrasse 31 
Postfach  
CH-3001 Bern 
Tel. +41 79 590 84 50 
Mail: h.presoli@trasse.ch 
 www.trasse.ch 
 

 

 

 

 
Fragen zu Bauintervallen 
der Infrastruktur 
 

 
BLS Netz AG 
Betrieb Planung 
Koordinator Intervalle 
Bahnhofstrasse 12 
CH-3700 Spiez 
Tel. +41 58 327 35 53 
Mail: michael.rohr@bls.ch 

 
SOB Infrastruktur  
Betriebsplanung 
Bahnhofplatz 7  
CH-9100 Herisau  
Tel: +41 58 580 76 15  
Mail: planung@sob.ch  

NeTS-AVIS-Zugriffs-

rechte 
Für die Erteilung der  Zu-

griffsrechte wenden Sie 

sich bitte an: 

Für das Mutationswesen 

(Benutzerwechsel) stellt 

das EVU (Superuser des 

EVU) Antrag an den: 

SBB AG 
Infrastruktur Fahrplan und  
 Netzdesign 
Fahrplan und Angebot 
Hilfikerstrasse 3 
CH-3000 Bern 65 
E-Mail: beatrice.sey-

doux@sbb.ch 

Fachbus NeTS 
Telefon: +41 51 220 11 23 
E-Mail: fachbus.nets@sbb.ch 

SBB AG 
Infrastruktur Fahrplan und  
 Netzdesign 
Fahrplan und Angebot 
Hilfikerstrasse 3 
CH-3000 Bern 65 
E-Mail: beatrice.seydoux@sbb.ch 

Fachbus NeTS 
Telefon: +41 51 220 11 23 
E-Mail: fachbus.nets@sbb.ch 

Tabelle 9 ï Kontaktadressen SBB/BLS/SOB ï Fragen zu Trassenstudien, Bauintervallen und NeTS-
AVIS 

mailto:david.hauber@sbb.ch
mailto:h.presoli@trasse.ch
http://www.trasse.ch/
mailto:david.hauber@sbb.ch
mailto:h.presoli@trasse.ch
http://www.trasse.ch/
mailto:michael.rohr@bls.ch
mailto:planung@sob.ch
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 Fragen zum Netzzugang 

Thematik BLS Netz AG SOB Infrastruktur 

 
Grundsätzliche Fragen 
 

 
 
BLS Netz AG 
Betrieb Trassen Verkauf 
Bahnhofstrasse 12 
Postfach 48 
CH-3700 Spiez 
Tel. +41 58 327 40 39 
Mail: netzzugang@bls.ch 
 

 
 
SOB Infrastruktur  
Betrieb 
Betriebsplanung 
Bahnhofplatz 7  
CH-9100 Herisau  
Tel: +41 58 580 76 15  
Mail: planung@sob.ch  

Fragen zum techni-

schen Netzzugang 
Koordination durch: 
BLS Netz AG 
Betrieb Trassen Verkauf 
Bahnhofstrasse 12 
Postfach 48 
CH-3700 Spiez 
Telefon: +41 58 327 40 39 
Fax: +41 58 327 35 50 
E-Mail: netzzugang@bls.ch 

Koordination durch:  
SOB Infrastruktur  
Betrieb 

Betriebsplanung  
Bahnhofplatz 7  
CH-9100 Herisau  
Telefon: +41 58 580 76 15 
E-Mail: planung@sob.ch 

 
Anlaufstelle für Probe-
fahrten 
Á Ausschliesslich für 

Netzbenutzer 

 

 
Koordination durch: 
BLS Netz AG 
Betrieb Trassen Verkauf 
Bahnhofstrasse 12 
Postfach 48 
CH-3700 Spiez 
Tel. +41 58 327 40 39 
Mail: : netzzugang@bls.ch 
 

Koordination durch:  
SOB Infrastruktur  
Betrieb 

Betriebsplanung  
Bahnhofplatz 7  
CH-9100 Herisau  
Telefon: +41 58 580 76 15 
E-Mail: planung@sob.ch.ch 

Fragen zu ausseror-

dentlichen  Transpor-

ten/ausserordentlichen   
Sendungen 

Koordination durch: 
BLS Netz AG 
Betrieb Trassen Verkauf 
Bahnhofstrasse 12 
Postfach 48 
CH-3700 Spiez 
Telefon: +41 58 327 40 39 
E-Mail: netzzugang@bls.ch 

Koordination durch:  
SOB Infrastruktur  
Betrieb 

Betriebsplanung  
Bahnhofplatz 7  
CH-9100 Herisau  
Telefon: +41 58 580 76 15 
E-Mail: planung@sob.ch.ch 

Fragen zu Schwerlast-

transporten 
Koordination durch:  
BLS Netz AG  
Betrieb Trassen Verkauf  
Bahnhofstrasse 12  
Postfach 48  
CH-3700 Spiez  
Telefon: +41 58 327 40 39  
E-Mail: netzzugang@bls.ch  

Koordination durch:  
SOB Infrastruktur  
Betrieb 

Betriebsplanung  
Bahnhofplatz 7  
CH-9100 Herisau  
Telefon: +41 58 580 76 15 
E-Mail: planung@sob.ch.ch 

Tabelle 10 ï Kontaktadressen SBB/BLS/SOB ï Fragen zum Netzzugang 

mailto:netzzugang@bls.ch
mailto:planung@sob.ch
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 Fragen zum operativen Tagesgeschäft / Notfallnummern 

Thematik BLS Netz AG SOB Infrastruktur 

Anlaufstelle  
 operatives  
Tagesgeschäft und  
Notfallnummern 

BLS Netz AG 
Betrieb Durchführung  
Betriebszentrale 
Bahnhofstrasse 14 
CH-3700 Spiez 
Telefon: +41 58 327 58 71 
Fax: +41 58 327 35 20 
E-Mail: disposition.bz@bls.ch 

Koordination durch:  
SOB Infrastruktur  
Betrieb 

Betriebsplanung  
Bahnhofplatz 7  
CH-9100 Herisau  
Telefon: +41 58 580 76 15 
E-Mail: planung@sob.ch.ch 

Tabelle 11 ï Kontaktadressen SBB/BLS/SOB ï Fragen zum operativen Tagesgeschäft / Notfallnum-
mern 

 Fragen zu GSM-R SIM-Karten 

Thematik BLS Netz AG SOB Infrastruktur 

 
Schweizerische GSM-R 
SIM-Karten 
 

 
SBB AG 
Infrastruktur Telecom 
Poststrasse 6  
CH-3072 Ostermundigen 
Tel. +41 51 220 11 82 
Mail:helpdesk.gsm-r@sbb.ch 
 

 
SBB AG 
Infrastruktur Telecom 
Poststrasse 6  
CH-3072 Ostermundigen 
Tel. +41 51 220 11 82 
Mail:helpdesk.gsm-r@sbb.ch 
 

Tabelle 12 ï Kontaktadressen SBB/BLS/SOB ï Fragen zu GSM-R SIM-Karten 
 

 Fragen zu Crypto Key Management / ETCS 

Thematik BLS Netz AG 
 
Crypto Key für ETCS Level 2 
 

 
SBB AG 
Infrastruktur Anlagen und Technolo-
gie 
Systemführer ETCS CH 
Hilfikerstrasse 3 
CH-3000 Bern 65 
Mail: kmc-ch@sbb.ch 
 

 
 
 
 

mailto:helpdesk.gsm-r@sbb.ch
mailto:helpdesk.gsm-r@sbb.ch
mailto:kmc-ch@sbb.ch
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 Trasse Schweiz AG 

Thematik Ansprechpartner 

 
Grundsätzliche Fragen 

 
Trasse Schweiz AG 
Schwarztorstrasse 31 
Postfach  
CH-3001 Bern 
Telefon:    +41 79 928 01 63 
E-Mail:  info@trasse.ch 
 www.trasse.ch  
 

 
Trassenanträge und -bestellungen: 
Á Jahresfahrplan 

Á Für Bestellungen von Trassen aus-

serhalb der Nord-Süd-Achsen Gotthard 

und Lötschberg-Simplon 

 
Trasse Schweiz AG 
Patrik Zobrist 
Schwarztorstrasse 31 
Postfach  
CH-3001 Bern 
Tel. +41 79 252 03 49 
Mail: p.zobrist@trasse.ch 
 

 
Trassenanträge und -bestellungen  
OneStopShop International: 
Á Jahresfahrplan 

Á Für Bestellungen auf den Nord-Süd-

Achsen Gotthard und Lötschberg-

Simplon 

 
Trasse Schweiz AG 
Christoph Rüegg 
Schwarztorstrasse 31 
Postfach  
CH-3001 Bern 
Tel. +41 79 604 36 71 
Mail: c.ruegg@trasse.ch 
 

 
Trassenbestellungen 
Á Unterjähriger Fahrplan 

 

 
Trasse Schweiz AG 
Ulrich Amsler 
Schwarztorstrasse 31 
Postfach  
CH-3001 Bern 
Tel. +41 79 772 85 30 
Mail: u.amsler@trasse.ch 
 

Tabelle 13 ï Kontaktadressen ï Trasse Schweiz AG 

 Bundesamt für Verkehr (BAV) 

Thematik Ansprechpartner 

Grundsätzliche  Fragen Bundesamt für Verkehr BAV 
CH-3003 Bern 
Telefon: +41 58 462 57 11  

Fax:       +41 58 462 58 11  

www.bav.admin.ch  

netz@bav.admin.ch 

Tabelle 14 ï Kontaktadressen ï Bundesamt für Verkehr (BAV)

mailto:info@trasse.ch
http://www.trasse.ch/
mailto:p.hell@trasse
mailto:c.ruegg@trasse
mailto:u.amsler@trasse
http://www.bav.admin.ch/
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 Schiedskommission im Eisenbahnverkehr (SKE) 

Thematik Ansprechpartner 

Grundsätzliche  Fragen Schiedskommission im Eisenbahnverkehr 
Monbijoustrasse 51A 
CH-3003 Bern 
Telefon: +41 58 462 55 84  

Fax:       +41 58 463 54 75  

www.ske.admin.ch  

Tabelle 15 ï Kontaktadressen ï Schiedskommission im Eisenbahnverkehr (SKE) 

 RailNetEurope (RNE) 

Thematik Ansprechpartner 

Grundsätzliche  Fragen Joint Office ï RailNetEurope 
Ölzeltgasse 3/8 
A-1030 Wien 
Telefon: +43 1 907 62 72 00  

Fax:       +43 1 907 62 72 90 

www.rne.eu  

Tabelle 16 ï Kontaktadressen ï RailNetEurope (RNE) 

 

 Rail Freight Corridors ï Güterverkehrskorridore 

Generelle Informationen Link. 

Güterverkehrskorridor Rhine-Alpine www.corridor-rhine-alpine.eu Antwerpen/RotterdamïKölnï
MannheimïBaselïGenova.  

Güterverkehrskorridor North Sea-Mediterranean www.rfc2.eu RotterdamïAntwerpenïBasel/Mar-
seille. 

 RailNetEurope ï internationale Zusammenarbeit zwischen 
Infrastrukturbetreiberinnen 

RailNetEurope (RNE) entstand im Januar 2004, als Vertreter von Eisenbahninfrastrukturbetreiberin-
nen eine Geschäftsstelle gründeten, die im Bereich des Schieneninfrastrukturmanagements arbeitet 
und den internationalen Eisenbahnverkehr vereinfachen soll. 
 
Ziel von RNE ist die Unterstützung der EVU in ihren internationalen Tätigkeiten (Güter- und Perso-
nenverkehr) und die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Schienennetze. Die Mitglieder von 
RailNetEurope harmonisieren die Konditionen für internationale Bahntransporte und pflegen die Zu-
sammenarbeit, um das europäische Bahngeschäft zugunsten der gesamten Schienenindustrie in 
Europa zu fördern. 
 
Weitere Informationen sind auf der RNE-Website abrufbar: http://www.rne.eu  

 One Stop Shop (OSS) 
Die europäischen ISB haben unter dem Namen von RailNetEurope (RNE) ein Abkommen  unter-
zeichnet, welches die Voraussetzungen für eine gemeinsame Verkaufs- und Marketingorganisation 
schafft. Kernstück ist dabei ein Netz nationaler Kontaktstellen (OSS). Damit  erhalten Kunden die 
Möglichkeit, ihre internationalen Trassenanfragen (mit Ausnahme der Korridor-Katalogtrassen) bei 

http://www.ske.admin.ch/
http://www.railneteurope.com/
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/infrastructures/rail_freight_oriented_network_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/infrastructures/rail_freight_oriented_network_en.htm
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.rfc2.eu/
http://www.rne.eu/
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jedem beliebigen OSS zu bestellen. Der gewählte OSS übernimmt die gesamte Koordination der 
internationalen Anfrage. 

Die Bearbeitung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern: 
Á Kundenunterstützung und Informationen zu Produkten und Services 

Á Bereitstellen aller relevanten Informationen für den Netzzugang auf dem gesamten   

Transportweg 

Á Bearbeiten der internationalen Trassenanfragen 

Á Kundenorientierte Trassenplanung für alle Zeithorizonte 

Á Offerten erstellen für den gesamten internationalen Zuglauf 

Jeder nationale OSS ist Teil des internationalen Netzwerkes mit dem Ziel, den Netzzugang  für 
Kunden so einfach wie möglich zu gestalten. Die OSS geben auch Auskünfte zu den Trassenpreisen 
und können Auswertungen zum operativen Betriebsablauf bereitstellen. 

Mit diesen definierten nationalen Kontaktstellen sollen alle Kunden für sämtliche Belange des inter-
nationalen Verkehrs kompetent, effizient und diskriminierungsfrei unterstützt werden. Eine Liste der 
nationalen Kontaktstellen ist erhältlich unter www.rne.eu. 

Zusätzlich zu diesen OSS bestehen seit November 2013 auf den Güterverkehrskorridoren  gemäss 
Ziffer 1.9 jeweils ein sogenannter Korridor-OSS. Diese sind ausschliesslich zuständig für die Bewirt-
schaftung und Zuteilung der Korridor-Katalogtrassen. 

In der Schweiz sind nationale und internationale Trassenanträge und -bestellungen (mit Ausnahme 
der Korridor-Katalogtrassen) direkt an trasse.ch zu richten (vgl. Kapitel 4). 

 RNE-Hilfsmittel 

Hilfsmittel Link 

Path Coordination System (RNE PCS) http://pcs.rne.eu/ 
Charging Information System (RNE CIS) http://cis.rne.eu/ 
Train Information System (RNE TIS) http://tis.rne.eu/ 

Tabelle 17 ï RNE-Hilfsmittel 
 
 
 

 Glossar 

In den zwei nachfolgenden Tabellen sind die wichtigsten Abkürzungen und verwendeten  Begriffe 
aufgeführt. Ein durch RNE erstelltes und europaweit abgestimmtes Glossar (Englisch) ist unter die-
semGlossary abrufbar.  

 Abkürzungen 

Abkürzung Bedeutung 

  
AB-EBV Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung 

AB-FDV Ausführungsbestimmungen zu den Fahrdienstvorschriften 

ADFV Abgeltungsverordnung 

AGB-ISB Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Benützung der Eisenbahninfrastruktur 

AVIS Auftragsverwaltungs- und Informationssystem der SBB 

BAV Bundesamt für Verkehr (Teil des UVEK) 

BLS BLS AG / BLS Netz AG 

CBT Ceneri-Basistunnel 

CCS Control-Command and Signalling. 
Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung. (EU) 2016/919 

http://www.railneteurope.com/
http://pcs.rne.eu/
http://cis.rne.eu/
http://tis.rne.eu/
http://www.rne.eu/organisation/network-statements/
http://www.rne.eu/index.php/ns_glossary.html
http://www.rne.eu/index.php/ns_glossary.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0919&from=DE
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Abkürzung Bedeutung 

CEN Europäisches Komitee für Normung 

CH Schweiz (Confoederatio Helvetica) 

CIS Cargo-Informations-System 

CLC CENELEC - Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

COTIF Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr 

CPID Consumption Point ID  

CUI Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die Nutzung der Infrastruktur im internationalen Eisenbahnver-

kehr ï Anhang E zum COTIF 

DB Deutsche Bahn AG 

DfA Datenbank feste Anlagen der SBB 

DML Durchmesserlinie 

DOLS Dispositive und Operative Leitstelle Spiez 

EBG Eisenbahngesetz 

EBV Eisenbahnverordnung 

EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport. 
Internationaler Standard für das Format elektronischer Daten im Geschäftsverkehr 

EG Europäische Gemeinschaft 

EIRENE European Integrated Railway Radio Enhanced Network 

EMS Energiemesssystem 

EN Europäische Norm 

ERA European Railway Agency 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

ETCS (Level 1 LS) European Train Control System (Level 1 Limited Supervision) 

ETM European Transmission Module 

EU Europäische Union 

EVN European Vehicle Number. Hierbei handelt es sich um die im nationalen Fahrzeugregister (Art. 5i EBV) registrierte 

12-stellige Fahrzeugkennnummer. 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

FAG Form, Art, Gefahr 

FDV Fahrdienstvorschriften  

FPV Fahrplanverordnung 

FTE Forum Train Europe 

FOS Formations-Service 

GBS Gotthard-Basisstrecke 

GBT Gotthard-Basistunnel 

GSM-R Global System for Mobile Communication Railways 

I Infrastruktur 

ISB Infrastrukturbetreiberin 

LBS Lötschberg-Basisstrecke 

LBT Lötschberg-Basistunnel 

LQ Limited quantities (bei Gefahrgut) 

LVA Landverkehrsabkommen 

NAeP Nutzungsänderungsprozess Sicherheit 

NEAT Neue Eisenbahn-Alpentransversale 

NZV Eisenbahn-Netzzugangsverordnung 

NZV-BAV Verordnung des BAV zur Eisenbahn-Netzzugangsverordnung 

OSS OneStopShop 

PNL Perronnutzlänge 

R Regelung / Radius 

RA / Rola Rollende Autobahn / Rollende Landstrasse 

RADN Streckentabellen 

RID Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter. Règlement concernant le transport international fer-

roviaire de marchandises dangereuses  

RL EU-Richtlinie 

RNE RailNetEurope 

RNE CIS Charging Information System 

RNE PCS Path Coordination System 

RNE TIS Train Information System 

Rola / RA Rollende Landstrasse / Rollende Autobahn 

RSD Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen und Seilbahnen 

RTE Regelwerk Technik Eisenbahn des VöV 

SBB Schweizerische Bundesbahnen 

SiBe Sicherheitsbescheinigung 

SIM Simplon Inter-Modal 

SKE Schiedskommission im Eisenbahnverkehr 

SOB Schweizerische Südostbahn AG 

STB Sensetalbahn 

TNZ Technischer Netzzugang der SBB Infrastruktur 

trasse.ch Trasse Schweiz AG 

TSI Technische Spezifikationen für die Interoperabilität 
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Abkürzung Bedeutung 

TV Transportverordnung 

TZ Transportziffer 

UIC Internationaler Eisenbahnverband 

UVEK Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

VL Verbindungslinie 

VLE Verordnung über die Lärmsanierung der Eisenbahnen 

VLS Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen 

VöV Verband öffentlicher Verkehr 

VPK Verordnung über die Personenverkehrskonzession 

VPB Verordnung über die Personenbeförderungen 

VSS Verband Schweizerischer Strassen- und Verkehrsfachleute 

ZIS Zuginformationssystem 

ZKE Zugkontrolleinrichtung 

ZL Zuglänge 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabelle 18 ï Abkürzungen 
 

 Verwendete Begriffe 

Begriff Definition 
Antragsteller Ein EVU, eine internationale Gruppierung von EVU oder ein anderes Unternehmen, das an der Durchführung 

des Eisenbahnverkehrs interessiert ist. 

Bahn-2000-Strecke Streckenabschnitte Mattstetten-Rothrist (früher NBS genannt) und Wanzwil-Solothurn (früher ABS genannt). 

Ausgerüstet mit ETCS Level 2 

Benannte Stelle 
(Notified Body) NoBo 

Für die Durchführung von Prüfungen und Erteilung von Bescheinigungen im Zusammenhang mit Konformi-

tätsbewertungsverfahren vorgesehene Stelle (Link). 

Benannte beauftragte Stelle (De-

signated Body) DeBo 

Prüft gemäss den EU-Rechtsakten 2008/57/EG und 2011/217/EU die Einhaltung der Notifizierten Nationalen 

Technischen Vorschriften. 

Bestellkonflikt /Trassenkonflikt  Die Unmöglichkeit, zwei oder mehrere sich gegenseitig behindernde Trassenanträge zuzuteilen. 

Eisenbahn-verkehrs-unternehmen 
(EVU) 

Öffentlich-rechtliche oder private Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Erbringen von Eisenbahnverkehrs-

leistungen zur Beförderung von Personen und/oder Gütern besteht, wobei diese Unternehmen die Traktion 

sicherstellen müssen. 

EuroSIGNUM 
 

Auf ERTMS/ETCS Sprache Paket 44 (NID_XUSER=2) basierende SIGNUM-Information in Eurobalisen. 

EuroZUB 
 

Auf ERTMS/ETCS Paket 44 (NID_XUSER=2) basierende ZUB-Information in Eurobalisen. 

Fahrplanverordnung Die Fahrplanverordnung (FPV) regelt das Verfahren zur Erstellung, Veröffentlichung und Änderung des 

Fahrplans der Transportunternehmen im öffentlichen Personenverkehr. 

Fahrtyp Der Fahrtyp ist ein Gruppierungselement für mehrere Fahrzeugtypen, die sich hinsichtlich ihrer physikali-

schen Eigenschaften nicht unterscheiden. Fahrtypen werden nur von der Infrastruktur vergeben. 

Fahrzeugtyp Der Fahrzeugtyp beschreibt die Art des Fahrzeuges. 

Grundleistung Die Definition der Grundleistung geht aus Art. 21 NZV hervor und ist im Leistungskatalog der Infrastruktur-

betreiberinnen näher beschrieben. 

Infrastruktur Alle ortsfesten Anlagen und Einrichtungen wie Gleise, Streckenausrüstungen, Sicherungsanlagen und 

Bahnhöfe, die für die Erbringung von Bahntransportleistungen erforderlich sind. Die «Sparte Infrastruktur» 

gemäss EBG umfasst auch den Betrieb dieser Anlagen. 

Konfliktlösungs-verhandlungen Verfahren zur Behebung eines Bestellkonflikts. Die Trassenvergabestelle und die betroffene Infrastrukturbe-

treiberin suchen gemeinsam mit den am Konflikt beteiligten Antragstellern nach zumutbaren alternativen 

Trassen. 

Korridor-Katalogtrassen Eine vorab konstruierte Trasse auf einem Güterverkehrskorridor gemäss Verordnung (EU) 913/2010. Korri-

dor-Katalogtrassen werden entweder auf dem gesamten Korridorverlauf oder auf fest definierten Korridorab-

schnitten für grenzüberschreitende Güterverkehre angeboten. Für Jahresfahrplanbestellungen erfolgt die 

Veröffentlichung der Korridor-Katalogtrassen elf Monate vor einem Fahrplanwechsel. Für den unterjährigen 

Fahrplan werden die Restkapazitäten zwei Monate vor einem Fahrplanwechsel publiziert. Die Korridor-Kata-

logtrassen sind exklusiv dem grenzüberschreitenden Güterverkehr vorbehalten. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main
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Begriff Definition 
Korridor-OSS Eine von den ISB und Trassenvergabestellen eines Güterverkehrskorridors eingerichtete gemeinsame An-

laufstelle, bei welcher Antragsteller Korridor-Katalogtrassen (inkl. Zubringertrassen) für Güterzüge bestellen. 

Der Korridor-OSS erteilt Informationen zur Trassenvergabe und zu den Netznutzungsbedingungen und teilt 

im Namen und Auftrag der beteiligten ISB und Trassenvergabestellen die Korridor-Katalogtrassen zu. 

NeTS-AVIS Bestelltool «Netzweites Trassen-System» 

NeTS-PLAN Planungstool «Netzweites Trassen-System» 

Netzzugang Netzzugang ist die diskriminierungsfreie Öffnung des Schienennetzes für fremde Anbieter. Diese Anbieter 

werden Netzbenutzerinnen genannt. (BAV, Leitfaden Netzzugang V 3.3.1, 2010). 

Netzzugangs-bewilligung Die Netzzugangsbewilligung erlaubt es einem Eisenbahnverkehrsunternehmen, fremde Eisenbahninfrastruk-

turen zu befahren. Sie wird in der Schweiz durch das BAV erteilt, wenn Kriterien der Zuverlässigkeit und der 

finanziellen Leistungsfähigkeit erfüllt sind. 

Netzzugangs-vereinbarung Die Netzzugangsvereinbarung gem. Art. 9b Abs. 2 EBG regelt die allgemeinen Inhalte der Zusammenarbeit 

zwischen Infrastrukturbetreiberin und Netzbenutzerin. 

Sicherheitsrelevanter Nutzungs-

änderungsprozess Sicherheit 

NAeP 

Es handelt sich um eine Risikoüberprüfung sicherheitsrelevanter Belange, Fragen und Elemente bei der SBB 

Infrastruktur. Diese wird aufgrund eines neuen EVU-Angebotsbegehrens im Planungshorizont Ò 6 Jahre stan-

dardmässig durchgeführt, um  gegebenenfalls neu entstehende Sicherheitslücken feststellen zu können (De-

tailbeschreibung siehe Ziffer 3.2.1.1). 

Path Coordination System Planungs- und Bestelltool für Güter- und Personenverkehrstrassen im grenzüberschreitenden Verkehr. 

Rahmenvereinbarung / Frame-

work Agreement gemäss Art. 12b 

NZV 

 Die Infrastrukturbetreiberin und die Unternehmen, die an der Durchführung des Eisenbahnverkehrs interes-
siert sind (Art. 9a Abs. 4 EBG), können über den Netzzugang eine Rahmenvereinbarung abschliessen. Darin 
werden die Merkmale der zuzuteilenden Trassen festgelegt. 
 
Die Rahmenvereinbarung wird in der Regel für zwei Fahrplanperioden, höchstens 
aber für zehn Jahre geschlossen. 
 
Sie darf keine ausschliesslichen Nutzungsrechte zusichern. 
 
Sie kann von der Infrastrukturbetreiberin im Interesse einer besseren Nutzung der Strecken gekündigt wer-

den. Für diesen Fall kann die Vereinbarung Entschädigungszahlungen vorsehen. 

Sicherheits-bescheinigung (SiBe) Die Sicherheitsbescheinigung wird aufgrund der Vorlage eines Sicherheitsmanagementsystems (SMS) der 

Netzbenutzerin vom Bundesamt für Verkehr erteilt. Mit der Sicherheitsbescheinigung wird anerkannt, dass 

die Netzbenutzerin die einschlägigen Sicherheitsanforderungen, insbesondere an das Personal und das ein-

gesetzte Rollmaterial sowie an die interne Organisation für einen bestimmten Verkehr auf einer definierten 

Strecke erfüllt. 

SMS-EVU Für die Betriebsabwicklung verantwortliches EVU im Zuglauf. 

Trasse Eine Trasse umfasst die Grundleistung, d.h. der zur Verfügung stehende örtlich und zeitlich definierte Fahr-

weg auf dem Schienennetz, sowie damit verbundene Zusatzleistungen. 

Trassenantrag Mit «Trassenantrag» werden die jeweils am zweiten Montag im April für den Jahresfahrplan sowie die im 

unterjährigen Fahrplan eingereichten Trassenanmeldungen bezeichnet. 

Unterjähriger Fahrplan Anpassungen des Jahresfahrplanes auf Grund von Trassenbestellungen, welche nach dem Termin der defi-

nitiven Trassenbestellung eingereicht werden. 

Zusatzleistungen Zusatzleistungen sind von den Infrastrukturbetreiberinnen angebotene Leistungen, die ein Antragsteller zur 

Nutzung einer Trasse zusätzlich beantragen kann. Beispiele sind das Abstellen von Zügen, das Rangieren 

in Rangierbahnhöfen usw. 

  

Tabelle 19 ï Verwendete Begriffe 
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Bild 3 ï BLS Bahnof Spiez  ï © Alexander Paulus 
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 ZUGANGSBEDINGUNGEN 

 Einleitung 

Das Kapitel 2 des NWS regelt die Voraussetzungen für den Zugang zum Schienennetz der BLS 
Infrastruktur im nationalen und grenzüberschreitenden Verkehr. 

 Allgemeine Zugangsbedingungen 

Die Bewilligung an ein Unternehmen zur Nutzung des Schienennetzes in der Schweiz erteilt das 
Bundesamt für Verkehr (BAV). Grundlagen der Bewilligung sind die Bestimmungen des Eisenbahn-
gesetzes (EGB) und die Netzzugangsverordnung (NZV). Der Prozess zum administrativen Netzzu-
gang ist  in der Richtlinie zum Erlangen von Netzzugangsbewilligung und Sicherheitsbescheinigung 
sowie Sicherheitsgenehmigung des BAV beschrieben. Der Prozess für die Erlangung des Netzzu-
gangs ist nachfolgend abgebildet. 
 

 
 
Abbildung 1 ï Prozess für die Erlangung des Netzzugangs 
Ergänzende Zugangsbedingungen für ausländische Unternehmen sind in Ziffer 2.2.3 beschrieben. 
 

 Voraussetzungen um eine Trasse zu beantragen 
Die Voraussetzungen um eine Trasse zu beantragen sind in Kapitel 4 beschrieben. 

 Wer ist zugangsberechtigt (Güter- und / oder Reisezüge)? Art. 4 NZV 
Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sowie der übrigen in diesem Dokument erwähnten 
Bestimmungen ist jedes Unternehmen berechtigt, den Netzzugang zu beantragen. Wichtige 

Antrag für eine 
 Netzzugangsbewilligung 

Bundesamt für Verkehr 

Netzzugangsbewilligung 

Antrag für eine  
Sicherheitsbescheinigung 

Bundesamt für Verkehr 

Sicherheitsbescheinigung 

Netzzugangsvereinbarung 
mit der  

Infrastrukturbetreiberin 

Netzzugang 

Unternehmung 

2 
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Zugangskriterien sind die Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Unternehmens, welche in Art. 4 der 
Netzzugangsverordnung (NZV) folgendermassen beschrieben werden: 
Art. 4 Fachliche Eignung 

(Art. 8d Abs. 1 Bst. a EBG) 

 

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss den Nachweis der fachlichen Eignung für einen sicheren und zu-

verlässigen Betrieb im Verfahren zur Erteilung der Sicherheitsbescheinigung erbringen. 

 Netzzugangsbewilligung, Art. 8c, 8d, EBG 
Die Bewilligung zum Netzzugang wird vom Bundesamt für Verkehr (BAV) erteilt. Sämtliche Gesuchs-
unterlagen sind an die unter Ziffer 1.8.3 genannte Stelle zu richten. 
 
Das Eisenbahngesetz (EBG) beschreibt die Voraussetzungen zur Erteilung der Netzzugangsbewil-
ligung und Sicherheitsbescheinigung wie folgt:  
Art. 8c Netzzugangsbewilligung und Sicherheitsbescheinigung 

1 Wer den Eisenbahnverkehr durchführen will, benötigt eine Genehmigung als Eisenbahnverkehrsun-

ternehmen (Netzzugangsbewilligung) und eine Sicherheitsbescheinigung. Der Bundesrat kann für regional 

tätige Unternehmen Ausnahmen vorsehen. 

 

2 Das Eisenbahnverkehrsunternehmen, das über eine Sicherheitsbescheinigung verfügt, ist berechtigt, 

auf allen eigenen Strecken sowie auf den fremden Strecken, für welche die Sicherheitsbescheinigung gilt, den 

Eisenbahnverkehr durchzuführen. 

 

3 Das Unternehmen muss die schweizerischen Rechtsvorschriften einhalten, insbesondere: 

a.  die technischen und betrieblichen Vorschriften; 

b.  die Vorschriften über sicherheitsrelevante Tätigkeiten. 

 

4  Vorbehalten bleibt das Recht, Reisende regelmässig und gewerbsmässig zu befördern, das nach den 

Artikeln 6ï8 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 10 verliehen wird. 

 Art. 8d Erteilung und Erneuerung der Netzzugangsbewilligung 

 

1  Das BAV erteilt die Netzzugangsbewilligung, wenn das Unternehmen: 

a. über eine genügende Organisation und über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, 

um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten; 

b. finanziell leistungsfähig ist und über einen genügenden Versicherungsschutz verfügt; 

c. die Anforderungen an die Zuverlässigkeit der für die Geschäftsführung verantwortlichen Personen  er-

füllt; 

d. die arbeitsrechtlichen Vorschriften und die Arbeitsbedingungen der Branche einhält; e. seinen Sitz in 

der Schweiz hat. 

 

2 Die Netzzugangsbewilligung wird für höchstens zehn Jahre erteilt. Sie kann erneuert werden. 

 

3 Besteht mit anderen Staaten eine Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung, so gelten die 

von diesen Staaten erteilten Genehmigungen auch in der Schweiz. 

 

 

 Sicherheitsbescheinigung 
Die Teile A und B der Sicherheitsbescheinigung (SiBe) werden gemäss Art. 8e EBG vom BAVaus-
gestellt. 
Art. 8e Erteilung und Erneuerung der Sicherheitsbescheinigung 

1 Das BAV erteilt die Sicherheitsbescheinigung. 
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2 Die Sicherheitsbescheinigung umfasst die Zulassung des Sicherheitsmanagementsystems des Eisenbahn-

verkehrsunternehmens und die Zulassung der Vorkehrungen, die es getroffen hat, um einen sicheren Betrie-

bauf den zu befahrenden Strecken zu gewährleisten. Das Unternehmen muss dazu insbesondere nachwei-

sen,dass: 

a. die Beschäftigten die für einen sicheren Betrieb erforderliche Qualifikation besitzen; 

b. das Rollmaterial den Anforderungen eines sicheren Betriebs genügt. 

3 Die Sicherheitsbescheinigung wird für höchstens fünf Jahre erteilt. Sie kann erneuert werden. 

4 Besteht mit anderen Staaten eine Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung, so gelten die von 

diesenStaaten erteilten Sicherheitsbescheinigungen auch in der Schweiz. 

 Finanzielle Leistungsfähigkeit (Versicherung) 
Art. 5 und 5a NZV beschreiben die Anforderungen an die finanzielle Leistungsfähigkeit wie folgt: 
Art. 5 Finanzielle Leistungsfähigkeit   

(Art. 8d Abs. 1 Bst. b EBG) 

1 Das Eisenbahnverkehrsunternehmen ist finanziell leistungsfähig, wenn seine Angaben erwarten lassen, 

dasses den finanziellen Verpflichtungen während mindestens einem Jahr nachkommen kann. 

2 Ist die finanzielle Leistungsfähigkeit ungenügend, jedoch eine finanzielle Sanierung im Gange, so kann 

dasBAV eine provisorische Bewilligung für höchstens sechs Monate erteilen. 

3 Die Angaben für die finanzielle Leistungsfähigkeit richten sich nach dem Anhang. 

Art. 5a Versicherungsschutz  

(Art. 8d Abs. 1 Bst. b EBG) 

1  Der Versicherungsschutz ist genügend, wenn das Unternehmen nachweist, dass es gegen die Folgen 

seinerHaftpflicht bis zu einem Betrag von 100 Millionen Franken je Schadenereignis versichert ist, oder 

gleichwertigeSicherheiten vorweist. 

2 Endigt der Versicherungsvertrag vor dem im Nachweis über die Sicherstellung angegebenen Zeitpunkt,so 

muss sich das Versicherungsunternehmen darin verpflichten, bis zum Entzug der Bewilligung, längstens 

aber während 15 Tagen nach Benachrichtigung des BAV über das Ende des Vertrages gleichwohl Ersatz-

ansprüche nach dessen Bestimmungen zu decken. Als Zeitpunkt des Entzugs gilt der Tag, an dem die Ent-

zugsverfügung rechtskräftig wird. 

 Vereinbarungsarten 

Die «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Benützung der Eisenbahninfrastruktur ( AGB-
ISB)» sind Bestandteil der Netzzugangsvereinbarung (siehe Link 5). Für die Kapazitätszuweisung 
gelten die Bestimmungen der Trasse Schweiz AG in Kapitel 4. 

 Netzzugangsvereinbarung, Art. 15 ï 17 NZV 
Die Bestimmungen über die Netzzugangsvereinbarung werden in den Artikeln 15 ï 17 der Netzzu-
gangsverordnung (NZV) geregelt. 
 
Sind alle Voraussetzungen gemäss Ziffer 2.2 erfüllt, so steht dem Abschluss einer Netzzugangsver-
einbarung nichts mehr entgegen. Sofern das BAV beantragte Bewilligungen nicht rechtzeitig erteilen 
kann, wird die Netzzugangsvereinbarung unter der Bedingung abgeschlossen, dass die Bewilligun-
gen nachträglich eingereicht werden. Diese Vereinbarung regelt die allgemeinen Inhalte der Zusam-
menarbeit zwischen der ISB und dem EVU. Sie wird in einer schweizerischen Amtssprache oder in 
Englisch schriftlich und im Doppel ausgefertigt und enthält folgende integrierende Vertragsbestand-
teile: 
Á die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ISB für die Benützung der Eisenbahninfrastruktur 

(AGB-ISB) 

http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html#allgemeine_nutzungsb
https://www.bls.ch/-/media/bls/pdf/agb/agbs-infrastruktur-trassen.pdf?la=de&vs=1
https://www.bls.ch/-/media/bls/pdf/agb/agbs-infrastruktur-trassen.pdf?la=de&vs=1
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html#allgemeine_nutzungsb
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Á der Leistungskatalog der ISB 
Á das Network Statement der ISB 
Á die Zuteilung von beantragten Grund- und Zusatzleistungen 
Á den Trassenantrag des EVU bzw. die Bestellung von Leistungen 

 
Der Abschluss einer Netzzugangsvereinbarung verpflichtet das EVU nicht zur Trassenbestellung. 
Der Mustervertrag kann unter Link 6 eingesehen werden. Die Trassenvergabestelle Trasse Schweiz 
AG (Kapitel 4) erhält eine Kopie der abgeschlossenen Netzzugangsvereinbarung. 

 Debitorencode 
Für die Bestellung und Abrechnung der Leistungen werden die Netzbenutzerinnen über einen De-
bitorencode identifiziert (vgl. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Anhang 7.10). 
 
Die folgenden Grundsätze zur Verwendung des Debitorencodes (falls bereits vorhanden) durch das 
EVU sind einzuhalten: 
 
Á bei jeder Trassenbestellung muss der zugeteilte Debitorencode verwendet werden 
Á eine Trasse (Zugnummer) darf für den ganze CH Strecke nur mit einem Debitorencode bestellt 

werden 
 

 Vereinbarungen mit Drittbestellern von Trassen (Antragssteller) Art. 9a Abs. 4 EBG 
4 Der Netzzugang auf einem örtlich und zeitlich bestimmten Fahrweg (Trasse) kann von jedem Unternehmen 

beantragt werden, das an der Durchführung des Eisenbahnverkehrs interessiert ist. Das Unternehmen muss 

spätestens einen Monat vor Betriebsaufnahme eine Netzzugangsbewilligung vorlegen oder ein Eisenbahnver-

kehrsunternehmen mit der Durchführung des Eisenbahnverkehrs beauftragen. Das Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen, das den Verkehr durchführt, muss die Sicherheitsbescheinigung spätestens bei der Aufnahme des 

Verkehrs vorlegen. 

 

Auskünfte bezüglich der Vereinbarungen mit Drittbestellern von Trassen erteilt www.trasse.ch. 

 Regelwerke 

 Fahrdienstvorschriften (Art. 11a EBV) 
Das BAV publiziert, gestützt auf Art. 11a EBV die Fahrdienstvorschriften FDV. Sie gelten füralle 
EVU, die schweizerische Eisenbahninfrastrukturen benützen. Sie umfassen die sicherheitsrelevan-
ten Regeln für alle Fahrten auf Schienen. 
 

 Ausführungsbestimmungen, Betriebsvorschriften und Empfehlungen  
Die Eisenbahnunternehmen (EVU und ISB) erlassen zu den FDV Ausführungsbestimmungen,Be-
triebsvorschriften und technischbetrieblichen Empfehlungen nach Art. 12 und 12a EBV. 
 
 
Sämtliche durch die BLS Netz AG erlassenen Betriebsvorschriften können durch das EVU mit zu-
geteiltem Debitorencode bei der unter Ziffer 1.8.1.1 genannten Stelle kostenpflichtig bezogen wer-
den. Ergänzende Weisungen zu den Betriebsvorschriften werden den EVU per Mail zugestellt. 
Mitglieder des Verbandes öffentlicher Verkehr (VöV) wenden sich an den: 
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Verband öffentlicher Verkehr VöV 

Dählhölzliweg 12  

CH-3000 Bern 6  

Telefon: +41 31 359 23 23 E-

Mail: RTE@voev.ch 

RTE-Webshop: www.rte.voev.ch 

 
 
 
 

 Empfehlung betrieblicher Massnahmen bei ungenügender Perronnutzlängen 
Ausgangslage 
Die Reaktion der EVU auf veränderte Marktbedürfnisse erfolgt stets rascher als allenfalls notwen-
dige Anpassungen an der Infrastruktur. Auch kann die ISB die definierten Perronlängenstandards 
nicht überall und in den geforderten Fristen erfüllen. Daher kann es vorkommen, dass geplante Züge 
länger als die vorhandenen Perronnutzlängen sind. Ohne geeignete Gegenmassnahmen (baulich 
oder betrieblich) entsteht ein Gefährdungsrisiko1) für die Reisenden.  
Können innert nützlicher Frist keine baulichen Massnahmen (provisorische Perronanpassungen) 
umgesetzt werden, ergreift die EVU betriebliche Massnahmen. Dies ist bereits in der Planung zu 
beachten. 
Der Umgang mit ausserordentlicher nicht planbarer Situation ist in den Betriebsvorschriften zu re-
geln. 

Empfehlung betrieblicher Massnahmen 

Mögliche betriebliche Massnahmen wurden einmalig durch die ISB auf ihre Sicherheit und Wirksam-
keit hin beurteilt. Wo notwendig und möglich, empfiehlt die ISB die folgenden betrieblichen Mass-
nahmen zur Umsetzung. 
Die betrieblichen Massnahmen A bis L werden als sicher beurteilt.  
Die Massnahmen M bis R werden als nicht genügend eingeschätzt. Durch eine nachvollziehbare 
Kombination nicht genügender Massnahmen, können weitere sichere betriebliche Massnahmen ge-
neriert werden. (Bsp. Das Reservieren einer besetzten aber unbegleiteten Komposition [M] wird 
empfohlen, wenn gleichzeitig eine automatisierte Durchsage im Zug ausgegeben wird [N]). 

 Betriebliche Massnahmen Verbleibendes Risiko / Bemerkungen 

A 2) Verriegeln einzelner leerer Wagen unbegleiteter 
und begleiteter Züge. 

 

B 2) Verriegeln einzelner besetzter Wagen begleiteter 
Züge 

Allfälliges Fehlverhalten kann durch Perso-
nal unterbunden werden 

C Kein Halt  

D 3) Reservieren leerer Kompositionen begleiteter 
Züge (inkl. entsprechender Zuganschrift) 

Technische Störung, Vergessen der Umset-
zung 

E 2) Verriegeln einzelner besetzter Wagen unbegleite-
ter Züge 

Der Fluchtweg muss jederzeit gewährleistet 
werden. Dieser muss im Perronbereich sein. 

F Aktive Kundenlenkung auf Perron durch Personal 
mit spez. Auftrag 

Ausstieg muss durch Personal ebenfalls ver-
hindert werden 

G 3) Reservieren leerer Kompositionen unbegleiteter 
Züge (inkl. entsprechender Zuganschrift) 

Technische Störung, Vergessen der Umset-
zung 

H 3) Reservieren besetzter Kompositionen begleite-
ter Züge (inkl. entsprechender Zuganschrift) 

Technische Störung, Vergessen der Umset-
zung 

I 4) Regelung mit statischer Halteortsignalisation Unter Beachtung der Halteorttoleranz: 5m 

J Bauliche Massnahmen (Zaun) im Ausstiegbereich 
auf Sichthöhe 

Übergeordnete Vorgaben sind einzuhalten 
(Bsp. Profil) 

K ĂHalt nur zum Einsteigenñ. Publikation in sämtli-
chen Fahrplandokumenten und 

Gering bei Nichtbeachtung durch Reisenden 
(Gewohnheit, Takt). 

 

http://www.rte.voev.ch/
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 Betriebliche Massnahmen Verbleibendes Risiko / Bemerkungen 

Kundeninformationssystemen für unbegleitete 
und begleitete Züge.  

Zur Vermeidung eines Ausstieges aus-
serhalb der Perronanlagen. 

L Eingeschränkter Haltepunkt: Vorgängige Ver-
ständigung der Reisenden 

Nicht offizieller Halt, Halt Bsp. nur für Schüler 

M 3) Reservieren besetzter Kompositionen unbeglei-
teter Züge (inkl. entsprechender Zuganschrift) 

Technische Störung, Vergessen der Umset-
zung 

N Automatisierte akustische Durchsage im Zug: 
ĂBitte Vorsicht beim Aussteigenñ oder ĂVorne/Hinten 
aussteigenñ (mehrsprachig nach Region). 

Technische Störung,  Orientierung im Zug, 
Nichtbeachtung/Wahrnehmung durch Ab-
stumpfung. 
Wo vorhanden durch optische Anzeigen un-
terstützen. 

O Dynamische, automatisierte Anschriften im Zug. 
ĂBitte Vorsicht beim Aussteigenñ, ĂVorne/Hinten aus-
steigenñ (mehrsprachig nach Region). 

Technische Störung, Orientierung im Zug, 
Nichtbeachtung/Wahrnehmung durch Ab-
stumpfung 

P Plakatanschriften an Bahnhöfen / im Zug Mangelnde Beachtung, Umsetzung -> nur 
begleitende Massnahme (Sensibilisierung) 

Q Manuelle akustische Durchsage im Zug durch 
Zugpersonal (spez. Auftrag): ĂBitte Vorsicht beim 
Aussteigenñ oder ĂVorne/ Hinten aussteigenñ (mehr-
sprachig nach Region). 

Vergessen der Umsetzung, technische Stö-
rung, Orientierung im Zug, Nichtbeach-
tung/Wahrnehmung durch Abstumpfung 

R Passive Kundenlenkung auf Perron durch Perso-
nal als Nebenauftrag 

Ablenkung durch andere Aufgaben. Ausstieg 
muss durch Personal ebenfalls verhindert 
werden. 

Tabelle 20 ï Betriebliche Massnahmen bei ungenügender Perronnutzlängen 
Weitere betriebliche Massnahmen schätzt die ISB als ungenügend ein und rät von derer Umsetzung 
ab. Die Verantwortung für die Einhaltung der Netzzugangsbedingungen obliegt der EVU.  

Fuss- 
zeilen 

Beschreibung 

1) Gemäss BAV können für die Beurteilung des sicheren Betriebs die Bedürfnisse leicht mobilitätsbehinderter 
Personen (z.B. ältere Fahrgäste) herangezogen werden. Eine Trittstufe mit einer maximalen Höhe zwi-
schen ca. 230 mm und ca. 300 mm entspricht dem heutigen Stand der Technik. Ein- und Ausstiege mit 
Trittstufen, welche die Höhe von 300 mm überschreiten, verletzen grundsätzlich die Vorschrift des siche-
ren Betriebs und sind daher zu vermeiden. 

2) Durch das Verriegeln von einzelnen Türen, Wagen oder Zugteilen (Kompositionen) kann bei Zügen der 
unerwünschte Ein- oder Ausstieg von Reisenden mechanisch verhindert werden. 

3) Durch das Reservieren von einzelnen Kompositionen kann der unerwünschte Ein- oder Ausstieg von Rei-
senden mechanisch verhindert werden (sofern das Rollmaterial entsprechend ausgerüstet ist). 

4) Wird durch ISB nach Möglichkeit umgesetzt. 
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 Aussergewöhnliche Sendungen / Schwerlasttransporte 

Die Bestimmungen über aussergewöhnliche Sendungen aS sind in den nachfolgenden  Dokumen-
ten ersichtlich: 
Á UIC-Merkblatt 502, Anhang 1 (www.uic.org)  
Á Ausführungsbestimmungen Infrastruktur zu den FDV und dazugehörige Regelungen ( AB-FDV), 

R I-30111 
 
 

Für Schwerlasttransporte (benötigte Angaben sind insb. Achsanordnung und Achslasten) aus-
serhalb der Bestimmungen des UIC-Merkblattes 700 gilt eine individuelle Bearbeitungszeit. Diese 
ist je nach Art des Schwerlasttransportes zu vereinbaren, bzw. individuell zu klären. Wir bitten um 
frühzeitige Kontaktaufnahme. 
 
Auskünfte erteilt die in Ziffer 1.8.1.3 aufgeführte Stelle. 
 
Aussergewöhnliche Sendungen verkehren ausschliesslich als Güterzüge und werden im CIS/ZIS 
erfasst, dabei ausgenommen sind Probe- und Messfahrten (spez. Zugnummern; kein CIS/CIS). Die 
BLS Netz AG behält sich vor, die EVU für aussergewöhnliche Sendungen zu autorisieren. 
 
Bei der BLS Netz AG werden aussergewöhnliche Sendungen wie folgt unterteilt: 
Á Aussergewöhnliche Sendungen ohne Lademassüberschreitung (As ohne Lü) 
Á Aussergewöhnliche Sendungen mit Lademassüberschreitung (As mit Lü) 
Á Aussergewöhnliche Sendungen mit Lademassüberschreitung nach vereinfachtem  Anzeigever-

fahren gemäss R I-50089 
Á Aussergewöhnliche Sendungen mit Lademassüberschreitung seitlich (As mit Lü-S) 

 
Innerhalb der Bestellverfahren BV1 bis BV4a (Jahresfahrplan und Jahresfahrplan-Update JUP)   
werden nur Trassenanträge für folgende AS  akzeptiert:  
Á As ohne Lü  
Á As mit Lü gem. R I-50089 ohne Anzeige 
Die übrigen AS sind innerhalb der Restkapazität im unterjährigen Fahrplan gem Ziffer 4.3.2 zu be-
stellen. 
 
 
Die übrigen AS sind innerhalb der Restkapazität mittels 
Á Trassenbestellung für Extrazüge und Beförderungsplan oder 
Á für bereits angeordnete Züge nur mit Beförderungsplan 
im unterjährigen Fahrplan gem. Ziffer 4.3.2 mit dem Bestelltool NeTS-AVIS zu bestellen. 
 
Anmeldungen zum Transport (Vollzugsmeldungen) sind nur nach vorgängiger Bestellung der aus-
sergewöhnlichen Sendungen möglich. Letzte mögliche Anmeldung zum Transport bei ausserge-
wöhnlichen Sendungen ist 120 Minuten vor Zugsabfahrt. 
 

 Gefährliche Güter 

Für die Beförderung gefährlicher Güter gelten die RSD-Verordnung (Verordnung über die Beförde-
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen und Seilbahnen / SR 742.412) und die D IB 30/17 (Vorga-
ben der BLS Netz AG beim Transport gefährlicher Güter).  

 Leitstoff Chlor 
Gefährliche Güter die dem Leitstoff Chlor zugeordnet sind. 
Analog zur SBB I-50062, wird auch die BLS Netz AG Einschränkungen im Verkehr mit Gefahrgütern, 
die dem Leitstoff Chlor zugeordnet sind, erlassen. 
 

http://www.uic.org/etf/codex/codex-detail.php?langue_fiche=D&codeFiche=502-1
http://www.uic.org/etf/codex/codex-detail.php?langue_fiche=D&codeFiche=502-1
http://www.uic.org/
http://www.uic.org/
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html#allgemeine_nutzungsb
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html#allgemeine_nutzungsb


 

2020_Networkstatement BLS Netz AG (d) V 1.docx       Seite 37 von 103 
 

 Chlor UN1017 
Besondere Bestimmungen für UN1017 Chlor 
 
Á Transporte mit UN1017 Chlor nur in Sonderzügen gestattet 
Á Verbot von Transporten zwischen Frutigen - Kandersteg ï Brig und umgekehrt  

(Scheitelstrecke) 
Á Eingeschränkte Höchstgeschwindigkeit Vmax 40 km/h gesamtes Netz  

(Ausnahme Vmax 60 km/h Strecke Wengi-Ey - LBT ï Visp und umgekehrt / und Frutigen ï 
LBT ï Visp und umgekehrt) 

 

 Fahrzeugzulassungen und technische Anforderungen 

Gültigkeitsbereich 

Die unter dieser Ziffer aufgeführten technischen Anforderungen gelten grundsätzlich für dasganze 
SBB Schienennetz. Darüber hinausgehende Anforderungen besonderer Infrastrukturanlagen (z. B. 
Brandschutzanforderungen in besonderen Tunneln) sind in den Anhängender Ziffer 3.4.1 geregelt. 

Zulassungsstelle 

Für die Zulassung des Rollmaterials (Erlangung der Betriebsbewilligung/Typenzulassung) 
ist das BAV verantwortlich. Die gesetzlichen Grundlagen sind im EBG, in der EBV sowie 
AB-EBV geregelt. Das BAV stellt Richtlinien für die Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen 
und für dieZ  ulassung historischer Fahrzeuge der Eisenbahnen zur Verfügung. 

Unterstützung 

Die Prüfung der technischen Netzzugangsbedingungen gemäss dieser Ziffer durch den 
Technischn Netzzugang (TNZ) der BLS Infrastruktur ist ein Teil des Zulassungsverfah-
rensdes BAV und eine zwingende Voraussetzung für den Zugang zum Schienennetz der 
BLS. 
Der Fokus der Abklärungen liegt auf der Sicherstellung der Kompatibilität zwischen den 

Fahrzeugen und den Anlagen und Systemen der Infrastruktur um ein sicheres und zuver-

lässigesZ  usammenwirken zu gewährleisten. Der TNZ legt die nachzuweisenden Infra-

struktur-Anforderungen in Absprache mit dem Antragsteller (EVU, Fahrzeughersteller, un-

abhängige Prüfstellen) fest und prüft, ob die Bedingungen erfüllt und die entsprechenden 

Nachweise erbrachtwerden (insbesondere bei schweizerischen Besonderheiten, soge-

nannten nationalen technischen Vorschriften NTV, bzw. notifizierten nationalen techni-

schen Vorschriften NNTV). AlsStellungnahme zu den eingereichten Nachweisen und als 

Bestätigung für die Einhaltungder Infrastruktur-Anforderungen (Verträglichkeitsnachweis) 

stellt der TNZ themenbezogene Unbedenklichkeitserklärungen (UE/wie ein Gutachten) 

aus:  

Á Provisorische Unbedenklichkeitserklärungen (für Probefahrten) 

Á Definitive Unbedenklichkeitserklärungen (für kommerzielle Fahrten) 
Weiter unterstützt der TNZ die interessierten EVU/Fahrzeughalter und Fahrzeughersteller 
beimNetzzugang, das heisst von der Pflichtenhefterstellung bis zur Aufnahme des Ver-
kehrs aufdem Schienennetz der BLS. Der TNZ ist jederzeit berechtigt, an den Probefahr-
ten, welche EVU auf dem Schienennetz der BLS Infrastruktur durchführen, teilzunehmen. 
Damit leistet er einen wichtigen Beitrag zum sicheren Verkehren von Fahrzeugen auf dem 
Schienennetz der BLS und zur Prävention von betrieblichen Störungen. 
Die nachfolgenden, technischen und betrieblichen Anforderungen sind einzuhalten: 

http://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrstraeger/eisenbahn/zulassung-eisenbahnfahrzeuge.html
http://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrstraeger/eisenbahn/zulassung-eisenbahnfahrzeuge.html
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 Zugbeeinflussungseinrichtung 
 

 Mindestausrüstung bei Aussensignalisierung 
 
 
Fahrzeuge, welche das Netz der BLS Netz AG befahren wollen, müssen mindestens mit ETM-S 
(SIGNUM-System), bzw. mit ETM-M (SIGNUM- und ZUB- System) ausgerüstet sein. Jedes Fahr-
zeug, für welches eine Typenzulassung oder Betriebsbewilligung beantragt wird, muss mit einer 
ETCS-Zugbeeinflussung gemäss Baseline 3 ausgerüstet oder mindestens so vorbereitet zu sein, 
dass nachträglich ein einfacher Einbau möglich ist. 
 
Für das Befahren von Strecken mit Vmax> 160 km/h müssen Fahrzeuge mit ETCS Level 2 (Führer-
standsignalisierung) ausgerüstet sein. 
 
Siehe auch Ziffer 3.3.3.2 (Zugbeeinflussungssysteme). 
 
 
Die Systeme müssen mindestens folgende Softwareversionen aufweisen: 
 
ETM-M: Version 1.00 

ETM-S: Version 1.00 

ZUB 262 ct (DAZ-Variante): Version 14* 

ZUB 262 ct (MVB-Variante): Version 14* 

ZUB 262 (light-Variante): Version 15 

ETCS Baseline 3: BL 3.4.0 

* Es gilt die vom BAV kommunizierte Übergangsbestimmung. 

 
 

 Fahrzeugseitige Mindestausrüstung bei Führerstandsignalisierung ETCS Level 2 

Für das Befahren von Strecken, die mit ETCS Level 2 (Führerstandsignalisierung) ausgerüstet sind, 
müssen die Fahrzeuge über eine zugelassene und funktionierende ETCS Fahrzeugausrüstung ver-
fügen. 

 Fahrten ohne ausreichende Zugbeeinflussungseinrichtung 

Grundsätzlich sind alle zugführenden Fahrzeuge mit dem Zugbeeinflussungssystem auszurüsten, 
welches auf der jeweils befahrenen Infrastruktur vorliegt. Ist dies nicht möglich (z. B. bei Fahrten mit 
historischem Rollmaterial oder bei Probefahrten mit Übergeschwindigkeit), ist beim  

BAV eine Ausnahmegenehmigung einzuholen. Es stellt dazu eine Richtlinie zur Verfügung.  
Für die Ausnahmegenehmigung ist die Stellungnahme der ISB einzureichen. Die Bearbeitungsdauer 
bei der ISB beträgt zehn Arbeitstage. 

 Gesamtsystempflege 

Die ISB definiert gemäss AB-EBV die Angaben, die für die Gesamtsystempflege der Zug-
beeinflussungssysteme benötigt werden. Das EVU stellt der ISB auf Anfrage die Anga-
ben(z. B. Logfiles aus Onboard Units) unentgeltlich und zeitgerecht (innert maximal sieben 
Tagen)zur Verfügung. Die ISB behandelt die Angaben vertraulich. 
 

 Interaktion Rad / Schiene 
Als Basis für die Beurteilung der Interaktion Rad/Schiene gelten die Randbedingungen und Grenz-
werte der AB-EBV. Unter Berücksichtigung der Schweizer Gesetzgebung und Besonderheiten ist 
die fahrtechnische Prüfung und Beurteilung gemäss der Norm EN 14 363 (Fahrtechnische Prüfung 

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrstraeger/eisenbahn/zulassung-triebfahrzeugfuehrer-sicherheitspersonal/netzbetrieb-und-netzbenutzung/fahrten-ohne-ausreichende-zugbeeinflussungseinrichtung.html
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für die fahrtechnische Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen ï Fahrsicherheit, Fahrwegbeanspru-
chung und Fahrverhalten/CEN) durchzuführen. 
 
Vorgabe und Beurteilungsmassstab sind: 
Á Einhaltung der Randbedingungen und Grenzwerte gemäss AB-EBV 
Á International anerkannte Normen und Merkblätter (z.B. EN 14363, EN 15663, UIC 518, UIC 645) 
Á Das Schweizerische Schienennetz mit den vielen sehr kleinen Bogenradien 250 m Ò R < 400 m 

(Prüfbereich 4 gemäss EN 14363 und UIC 518) 
Á Spezifische Strecken mit einer hohen Dichte von Gleisbögen mit extra kleinen Radien R < 250 

m gemäss R I-50127 (Prüfbereich 5, nicht abgedeckt durch EN 14363 und UIC 518) 
Á Sichere Befahrbarkeit von Weichen mit kleinen Radien unter den Aspekten Fahrsicherheit und 

Fahrwegbeanspruchung sowie Sicherstellung minimale Pufferüberdeckung gemäss R I-50007  
Á Technisch fahrbarer Mindestradius (Bogenhalbmesser) gemäss R I-50007  
Á Spezifische SBB-Regelungen (R I-50007, R I-50064)  

 
 

 
Dort wo die EN 14363 unvollständig ist, ist als Basis für die streckenbezogene Fahrzeugzulassung  
Á das UIC-Merkblatt 518 (Fahrtechnische Prüfung und Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen - 

Fahrsicherheit, Fahrwegbeanspruchung und Fahrverhalten) als Richtlinie anzuwenden. 
 

Da die Typenzulassung bzw. Betriebsbewilligung für ein Fahrzeug nur die unmittelbar sicherheitsre-
levanten Aspekte abdeckt, prüfen wir als ISB im Rahmen der SiBe Teil B auch auf mittelbar sicher-
heitsrelevante Punkte. Insbesondere zur Bewertung bezüglich Dauerfestigkeit der Fahrbahn sind 
vermehrt Nachweise erforderlich. Explizit erwähnt aber nicht als abschliessende Liste zu lesen: 
 
Á In bestehenden Anlagen ist mit Trassierungselementen zu rechnen die nicht durch die Grund-

annahmen der Fahrzeugzulassung nach EN14363 abgedeckt sind. Es sei auf R I 22046 Kap 
4.3.3 AB-EBV Art 17 Abs 3.4.2.1 verwiesen 

Á Für bogenschnellen Verkehr (Reihe N) sowie Fahrten mit mehr als 200 km/h auf der Lötschberg-
Basisstrecke sei auf zusätzliche Achslastbegrenzungen und einschlägigen Reglemente verwie-
sen (R 20019, D IA 01/16).  

 
Weitere Angaben hierzu finden sich in der Streckendatenbank unter den Spalten 1200 ff. 

 
 
Sollen Strecken im Rahmen einer SiBe Teil B modulweise behandelt werden, behalten wir uns bei 
wichtigen technischen Parametern streckenweise Einschränkungen vor oder sperren das gesamte 
Modul soweit es die Strecken der BLS Infrastruktur betrifft. Wir weisen auch auf die AB FDV R I-
30111, S.54-103 hin, die Strecken mit fahrzeugbezogenen Einschränkungen bezüglich Zugreihe 
zeigen. 
 

 Schnittstelle zwischen Lastgrenzen der Fahrzeuge und Infrastruktur 
Gemäss EN 15528 und R I-50064 (Technische Spezifikation für die Bewerkstelligung der Schnitt-
stelle zwischen Lastgrenzen der Fahrzeuge und Infrastruktur in Anlehnung an die Europäische Norm 
EN 15528) bestimmen die maximale Radsatzlast und die Masse je Längeneinheit die Strecken-
klasse. Für die Streckenklasse eines kompletten Zuges ist immer das Fahrzeug im Zug mit der 
höchsten Last, d.h. mit der höchsten Streckenklassenbewertung, massgebend. Kompatibilität ist 
dann gegeben, wenn die Streckenklasse des Fahrzeugs (resp. die Nutzlastgrenze des Güterwa-
gens) unter Beachtung der zugehörigen maximalen Geschwindigkeit geringer oder gleich wie die 
Streckenklasse der Strecke ist. 
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 Interaktion Stromabnehmer / Fahrleitung 
Die eingesetzten Stromabnehmer benötigen eine Komponentenzulassung des BAV gemäss der 
BAV-Richtlinie «Zulassung Eisenbahnfahrzeuge». 
 
Vorgabe und Beurteilungsmassstab sind: 
Á Einhaltung der Randbedingungen und Grenzwerte gemäss AB-EBV 

Á Einhaltung der Kräfte nach EN 50367, Grenzwerte gemäss CH-Tabelle (Ausgabe Juli 2006 

mit Korrigendum 2010) 

Á Einhaltung der Fahrdrahtanhübe nach EN 50119 

Á Einhaltung der Stromabnehmeranforderungen nach EN 50206 

Á Infrastrukturanforderungen Interaktion Stromabnehmer/Fahrleitung gemäss R I-50088 

Á Profilnachweis für Stromabnehmer (siehe auch Ziffer 3.3.2.1) 

Á Optimierte Auflaufhörner  

Á Die vielen verschiedenen Fahrleitungssysteme der SBB Infrastruktur (der Nachweis wird je 

nach geplantem Einsatz auf mehreren Referenzstrecken erbracht) 

Á Spezifische SBB-Regelungen (R I-50088)  

 Schienenflankenschmierung (Spurkranzschmierung) 
Auf dem Streckennetz der BLS Netz AG gilt für Rollmaterial die Anforderung einer Schienenflanken-
schmierung (Spurkranzschmierung). Die detaillierten Anforderungen an die Schmiermittel (insb. Um-
weltverträglichkeit), Menge und Schmierintervall richten sich nach der RTE-Regelung R RTE 49410 
des VöV. 

 Elektrische Anforderungen an die Triebfahrzeuge 
Um ein sicheres und zuverlässiges Zusammenwirken der Triebfahrzeuge mit den Anlagen und Sys-
temen der Infrastruktur zu gewährleisten, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt und die ent-
sprechenden Nachweise bei der Typenzulassung der Triebfahrzeuge erbracht werden. 

 Anforderungen an die Eingangsadmittanz 
Um zuverlässig zu verhindern, dass die Netzstromrichter von Umrichtertriebfahrzeugen, inklusive 
der zugehörigen Netzstromrichterregelung, Netzresonanzen anregen und so das Bahnstromversor-
gungsnetz instabil machen können, muss der Frequenzgang der Eingangsadmittanz oberhalb einer 
Grenzfrequenz passiv sein. Die entsprechenden Anforderungen an die Eingangsadmittanz von Um-
richtertriebfahrzeugen und die Spezifikation für Triebahrzeug-Frequenzgangmessungen richten sich 
nach der SBB-Regelung R I-20005. Die Regelung ist eine verbindliche Betriebsvorschrift im Sinne 
von Art. 12 Abs. 4 Bst. g EBV. 

 Anforderungen an die Leistungsbegrenzung 
Um bei speziellen Konfigurationen des Bahnstrom-Versorgungsnetzes Zusammenbrüche wegen 
Unter- bzw. Überproduktion zu verhindern, sollen die Triebfahrzeuge mit einer frequenzabhängigen 
Leistungsbegrenzung gemäss der SBB-Regelung I-50068 ausgerüstet sein. 
Um bei schwachem Netz, z.B. bei langen Stichspeisungen oder bei speziellen Speiseverhältnissen 
wie z.B. Ausfall eines Unterwerkes, einen Spannungszusammenbruch zu verhindern, sollen die 
Triebfahrzeuge mit einer spannungsabhängigen Leistungs- oder Strombegrenzung gemäss der 
SBB-Regelung I-50069 ausgerüstet sein. 
Die Regelungen sind verbindliche Betriebsvorschriften im Sinne von Art. 12 Abs. 4 Bst. g EBV für 
Fahrzeuge, welche ab dem 01.01.2011 neu zugelassen werden. Für ältere Triebfahrzeuge ist die 
Realisierung solcher Funktionen im Rahmen von generellen Softwareanpassungen anzustreben. 
Die geltenden Ausgaben der Dokumente können bei der Kontaktstelle nach Ziffer 1.8.1.3 bezogen 
werden. 

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrstraeger/eisenbahn/zulassung-eisenbahnfahrzeuge.html
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 Kompatibilität mit Gleisfreimelde-Einrichtungen 
Die Kompatibilität von Fahrzeugen mit Gleisfreimelde-Einrichtungen wird durch das Einhalten der 
EN 50238 sichergestellt. Diese Norm unterteilt sich in Prozess (EN 50238-1, früher EN 50238), Stör-
ströme (CLC/TS 50238-2) und Störfelder (CLC/TS-50238-3). 
Für die BLS Netz AG bestehen weiterführende Dokumente, welche schweizerische Besonderheiten 
als Ergänzung zur CLC/TS 50238-x enthalten. Das sind: 
 
Á SBB-Regelung I-50097  über Störströme und 
Á SBB-Regelung I-50098  über Magnet-Störfelder. 

 
Für alle Fahrzeuge mit elektrischen Einrichtungen an Bord (insb. auch statische Umrichter ab einer 
Leistung von 500 W) muss der Nachweis erbracht werden, dass die Teile der EN 50238 sowie die 
R I-50097 und R I-50098 eingehalten sind. Für EN 50238-Teile können je nach Fahrzeug- und Ein-
satzkonzept auch ausländische Nachweise vorgelegt werden, die unter einem Stromsystem 15 kV / 
16.7 Hz (und allenfalls 25 kV / 50 Hz für gewisse Grenzbetriebsstrecken der SBB Infrastruktur) er-
bracht wurden. Soweit die CLC/TS 50238-Teile noch nicht fertig erstellt wurden, sind deren Angaben 
in R I-50097 und R I-50098 enthalten. 

 

Es gelten die jeweils aktuellsten Versionen 

 Streckenkommunikation 
Auf den mit GSM-R versorgten Strecken ist der Einsatz von GSM-R vorgeschrieben. Der jeweils 
aktuelle Stand der GSM-R Zugfunkversorgung wird im Rolloutplan von BLS Telecom publiziert. 
 
Es können in der Schweiz zugelassene GSM-R fähige Geräte genutzt werden, die mit schweizeri-
schen GSM-R SIM-Karten versehen sind (zu bestellen bei der Telecom SBB, Kontakt unter Ziffer 
1.8.1.5).  
 
Auf der Lötschberg-Basisstrecke sind die Netzzugangsbedingungen massgebend. 
 

 Bremsen 
Auf dem Schienennetz von BLS Infrastruktur darf die elektrische, resp. elektrodynamische-
Bremse ausdrücklich auch bei Schnellbremsungen eingesetzt werden. Werden elektrische-
Bremsen verwendet, so ist bei deren Ausfall sicherzustellen, dass die Schnellbremsung au-
tomatisch und zuverlässig fortgesetzt wird (z. B. Ausfall der externen Energieversorgung). 
 
Der Einsatz von Wirbelstrom- oder anderen unabhängig von der Reibung zwischen 
Radund Schiene wirkenden Bremssystemen ist auf dem Schienennetz von BLS Infra-
struktur für Betriebs- und Notbremsungen nicht zulässig. 
 
 
Ausnahmen: 
Á Die Magnetschienenbremse darf für Notbremsungen eingesetzt werden. Dazu gehören auch 

Schnellbremsungen, welche vom Triebfahrzeugführer ausgelöst werden. 
 

Á Der Einsatz von Wirbelstrombremsen, welche auf die Infrastruktur wirken, ist nur nach weiteren 
lokalen Untersuchungen, resp. einer Streckenertüchtigung, zulässig. Es muss ein streckenspe-
zifischer Nachweis der Kompatibilität mit den Gleisfreimelde-Einrichtungen erbracht (nicht dafür 
vorgesehene Achszähler können dauernd beschädigt und zerstört werden) und die Fahrbahn 
dafür zugelassen werden. 
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 Sanden (Erhöhung der Adhäsion) 
Einrichtungen, welche bei Notbremsungen oder bei Schnellbremsungen, welche vom Triebfahrzeug-
führer ausgelöst werden, automatisch sanden, sind aus diesem Grund nicht gestattet und müssen 
für den Betrieb in der Schweiz deaktiviert werden. 
Auf dem Schienennetz der BLS Netz AG ist bei alleinfahrenden Triebfahrzeugen bis und mit vier 
Achsen, auch in Vielfachsteuerung, das Sanden bei Fahrten unter 40 km/h verboten (Notfälle, um 
z.B. einen Signalfall oder einen Anprall zu verhindern, sind ausgenommen siehe auch I-30111, Kap 
13.3). 

 

 Aerodynamik 
Zur Gewährleistung der Fahrsicherheit bei Seitenwindeinflüssen sind die Verfahren zur Bestimmung 
der Seitenwindstabilität (Fahrzeugbewertung) gemäss EN 14067-6 Tabelle 2 anzuwenden (für Per-
sonenwagen, Triebzüge und Lokomotiven im Geschwindigkeitsbereich über160 km/h sowie für Gü-
terwagen im Geschwindigkeitsbreich über 120 km/h bis zur Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs). 
Gemäss heutigem Wissensstand können damit alle bezüglichSeitenwind kritischen Stellen des BLS 
Schienenetes abgedeckt werden Falls ein entsprechender Nachweis nicht geführtwerden kann, ist 
in Abstimmung mit der ISB eine spezielle Risikobeurteilung vorzulegenund es sind allenfalls betrieb-
liche Bedingungen zu definieren, wie die Fahrzeuge im ganzen Geschwindigkeitsbereich sicher be-
trieben werden können. 
ur Gewährleistung der Fahrsicherheit bei Seitenwindeinflüssen sind die Verfahren zur Bestimmung 
der Seitenwindstabilität (Fahrzeugbewertung) gemäss EN 14067-6 Tabelle 2 anzuwenden (insbe-
sondere im Geschwindigkeitsbereich über 160 km/h bis zur Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs). 
Gemäss heutigem Wissensstand können damit alle bezüglich Seitenwind kritischen Stellen des 
BLS-Netzes abgedeckt werden. Falls ein entsprechender Nachweis nicht geführt werden kann, ist 
eine spezielle Risikobeurteilung vorzulegen. 

 Bogenschnelles Fahren und Geschwindigkeiten von 200 km/h < vmax <= 250 km/h 
Für bogenschnelles Fahren mit Geschwindigkeiten oberhalb der Zugreihe R (Neigezüge, Wankkom-
pensation) ist nebst der allgemeinen Fahrzeugzulassung (Betriebsbewilligung mit Zulassung für 
Zugreihe R) für jede Strecke eine streckenspezifische Zulassung für die erhöhte Geschwindigkeit 
erforderlich. Nähere Angaben zu den Zulassungsvoraussetzungen und  -verfahren sind im Doku-
ment R I-20019 zu finden.  
 Für Geschwindigkeiten von 200 km/h < v,max <= 250km/h auf der Lötschberg Basisstrecke sei auf 
D IA 01/16 verwiesen. 

 

 Intervention (Abschleppen und Aufgleisen von Zügen) 
Vor der Inbetriebnahme von neu zugelassenen Schienfahrzeugen muss der Intervention (Infrastruk-
tur Betrieb, Intervention Frutigen, kommando.lbs@bls.ch ) die technische Dokumentation für das 
Abschleppen und Aufgleisen gemäss Vorgabedokument der Interventionorganisation zur Verfügung 
gestellt werden (siehe auch Vorgaben der Verordnung [EU] Nr. 1302/2014 TSI LOC & PAS, Ziffer 
4.2.2.2.4 «Abschleppkupplung»). Nötigenfalls erteilt das EVU (oder der Hersteller auf Vermittlung 
des EVU) den Interventionsdiensten eine notwendige fahrzeugspezifische Instruktion.     
 

2.7.13 Energiemessung (mit Energiemesssystemen) 
Die Vorgaben an Energiemesssysteme für die Verrechnung des effektiven Stromverbrauchsgemäss 
NZV sind im NWS-Anhang 2.7.13 festgehalten. 
Verzichtet das EVU auf die Verwendung von Energiemesssystemen für die Messung desStromver-
brauchs erfolgt die Verrechnung gemäss den im Leistungskatalog publizierten Tarifen. 

2.7.14 Beantragung eines neuen Fahrtyps 
Vor der Einführung eines neuen oder technisch veränderten Fahrzeugs auf dem Netz der SBB  

mailto:kommando.LBS@bls.ch
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Infrastruktur muss diesem ein Fahrtyp zugeordnet werden. Auf dieser Basis erfolgen dieF  
ahrzeitberechnungen für die Trassenplanung und die weiteren betrieblichen Systeme so-
wiedie Trassenpreisberechnung. Dazu sind die fahrdynamischen Kennwerte an SBB Inf-
rastruktur einzureichen. Auskunft erteilt zlr@sbb.ch. 

 

2.7.15 Notbremsüberbrückung und Toilettensysteme 
Eine Haltverhinderung bei Notfällen in Tunneln, Galerien und auf Brücken (z. B. Not-
bremsüberbrückung) sowie geschlossene Toilettensysteme werden in der Regel nicht 
verlangt, aufe  einigen besonderen Infrastrukturen gemäss Ziffer 3.4.1 jedoch Pflicht. 

                          

 Personalzulassung,  

Für die Zulassung des Personals ist das BAV verantwortlich. Es gelten die Bestimmungen der Ver-
ordnungen (EU) Nr. 1158/2010 bzw. Nr. 2010/1169. Sämtliche Gesuchsunterlagen sind an die unter 
Ziffer 1.8.3 BAV genannte Stelle zu richten.  
 

 Gesprächsaufzeichnung bei der Zugverkehrssteuerung 
Auf dem Netz der BLS AG werden die Gespräche der Zugverkehrssteuerung aufgezeichnet. Diese 
dienen der Rekonstruktion der Kommunikationskette bei einem Ereignis, welches zu einem Unfall 
oder zu einer gefährlichen Situation geführt hat. 
 
Aufgezeichnet werden die Gespräche der der Betriebszentrale Spiez, der Fernsteuerzentren, fahr-
dienstlich besetzter Bahnhöfe sowie aller mobilen Dienste, welche mit vorgenannten Stellen kom-
munizieren (Lokführer, Zugchefs, Rangierer, Bau- und Unterhaltspersonal, Intervention, usw.). 
 
Die Gespräche und Verbindungsdaten werden laufend aufgezeichnet und im Aufzeichnungssystem 
gespeichert. Die aufgezeichneten Gespräche (Audio) werden während ca. 30 Tagen im Aufzeich-
nungssystem gespeichert. Werden diese für eine Analyse benötigt, so werden sie speziell gesichert. 
Andernfalls werden die Gespräche automatisch und endgültig gelöscht. Die Aufbewahrungsfristen 
sind in ADM 07/10 geregelt. 
 
Der Zugriff auf die aufgezeichneten Gespräche wird ausschliesslich der Analysestelle bei BLS Inf-
rastruktur Betrieb Sicherheit und Intervention gewährt. 
 

 Information der betroffenen Personen 
Á Das Personal des Konzerns BLS wird über den GAV bzw. die ADM 07/10 informiert. 
Á Das übrige Personal wird durch das vorliegende Network Statement orientiert. Die Vorgesetzten 

stellen die Verteilung der Information zu ihrem Personal sicher. 
Á Es erfolgt keine weitere Verständigung, wenn Gespräche und Daten nach einem Ereignis spezi-

ell gesichert und aufbewahrt werden. 
 

 

 Datenlieferungen 

Zur Erbringung diverser Infrastrukturleistungen (u.a. Fahrplanplanung, Zuglenkung, Kun-
deninformation und Intervention) für ein leistungsfähiges Bahnsystem sowie für die verursa-
chergerechte Verrechnung der Trassenpreise (Basispreis Verschleiss und 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32010R1158
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32010R1158
http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1418995911345&text=1169/2010&scope=EURLEX&type=quick&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1418995911345&text=1169/2010&scope=EURLEX&type=quick&lang=en
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Bahnstromverbrauch) sindvon den EVU Daten zum Zug an die ISB zu liefern. Die Bestimmun-
gen dazu sind im NWS-Anhang 2.9 festgehalten. 

 Dienstfahrzeuge 

Gewisse Eisenbahnfahrzeuge gelten aufgrund ihres Einsatzes auf Arbeitsstellen (Baudienst) als  

«schienengebundene Bau- und Instandhaltungsmaschinen» (für Bau, Instandhaltung und 
Inspektion des Oberbaus, des Unterbaus, der Ingenieurbauwerke und der Fahrleitungsan-
lagen,selbstfahrend oder geschleppt, sowie für Interventionstätigkeiten) gemäss EBV Art. 
57 undder BAV-Richtlinie Zulassung Eisenbahnfahrzeuge als Dienstfahrzeuge. Dazu ge-
hören gemässAB-EBV Art. 57.1 (Definition und Kategorisierung von Dienstfahrzeugen): 

ω [1]  Schienengebundene Fahrzeuge (resp. Maschinen) gemäss EN 14033 

ω [2]  Zweiwege-Fahrzeuge (resp. Maschinen) gemäss EN 15746 

ω [3]  Ausgleisbare Maschinen gemäss EN 15955 

ω [4]  Anhänger gemäss EN 15954 

Als Arbeitsmittel (keine Dienstfahrzeuge) gelten: 

ω [5]  Tragbare Maschinen und Rollwagen gemäss EN 13977 

Für den Anwendungsbereich «Fahren und Arbeiten auf Eisenbahninfrastrukturen» benö-
tigenauch Dienstfahrzeuge [1]ï[4] als Voraussetzung für den Einsatz auf dem Schienen-
netzder SBB Infrastruktur eine Betriebsbewilligung des BAV. Dabei sind gemäss AB-EBV 
Art. 57.2unter bestimmten Voraussetzungen Vereinfachungen gegenüber konventionellen 
Eisenbahnfahrzeugen möglich. 
Ergänzend zur Betriebsbewilligung des BAV benötigen  

Zweiwege-Fahrzeuge [2],  

ausgleisbare Maschinen [3]  

und Anhänger [4]  

eine Arbeitsgenehmigung gemäss Regelung I-40036 (Arbeitsgenehmigungen für Dienst-

fahrzeuge) der BLS Infrastruktur. Der Einsatz von ungebremsten Dienstfahrzeugen ist un-

abhängig vom Gefälle verboten. Das gilt insbesondereauch für Anhänger [4], welche nur 

mit automatischer Bremse eingesetzt werden dürfen. 

Dienstfahrzeuge, welche die technischen Netzzugangsbedingungen (Infrastruktur-Anforde-
rungen) nicht erfüllen können (z. B. Zweiwege-Fahrzeuge [2]) oder bei welchen die Infra-
struktur-Anforderungen nicht vollständig geprüft wurden, gelten gemäss FDV als besondere 
Fahrzeuge(siehe I-30111, Kapitel 4.2 als Ergänzung zu FDV R 300.4, Ziffer 2.2.4 und Ziffer 
2.3.7) undunterliegen spezifischen Einsatzbedingungen. Sollen Dienstfahrzeuge für kom-
merziellen Rangier- und Zugbetrieb in zentralisierten Bereichen eingesetzt werden, sind die 
gleichen Infrastruktur-Anforderungen zu erfüllen wie für konventionelle Eisenbahnfahr-
zeuge. Bei Fragen oderUnklarheiten steht Ihnen der Technische Netzzugang von BLS Inf-
rastruktur zur Verfügung(siehe auch Ziffer 2.7). 
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 INFRASTRUKTUR 

 Einleitung 

Die Infrastruktur umfasst gemäss Art. 62 EGB und in Analogie zur Praxis in der EU alle Komponen-
ten (Personal und Anlagen), welche für die Abwicklung des Zugverkehrs funktionsbereit zur Verfü-
gung stehen müssen. Dazu zählen primär Fahrwegkapazität (Trassen) und Anlagen, die den Zugang 
zum Bahnsystem ermöglichen, wie z.B. Perron inkl. Zugänge. Der Begriff Infrastruktur beinhaltet 
sowohl das Kapazitätsmanagement als auch die Betriebsführung. Ferner gehören zur Infrastruktur 
die Stromversorgungsanlagen. 

Die Schienennetze der BLS Netz AG, SBB Infrastruktur und SOB Infrastruktur sind auf der Basis der 
geltenden Trassierungsvorschriften (AB-EBV zu Art. 17) gestaltet. 

Weitere Informationen über die Infrastrukturanlagen befinden sich in der Streckendatenbank (An-
hang 9.8) sowie in der Datenbank der Betriebspunkte (Anhang 9.9). 

Die Beschreibung des Netzes im Kapitel 3 wird für jedes Network Statement aktualisiert (inkl. Aus-
blick über die Weiterentwicklung der Infrastruktur unter Ziffer 3.9). 

 Nutzungsänderungsprozess Sicherheit 
BLS Netz AG hält sich das Recht vor, einen Nutzungsänderungsprozess Sicherheit (NAeP), also 
eine Risikoüberprüfung sicherheitsrelevanter Belange, Fragen und Elemente, einzuleiten:  
Dieser wird aufgrund eines neuen Angebotsbegehrens (Antrag/Bestellung einer neuen Trasse  
eines EVU/Antragsstellers) standardmässig durchgeführt, um gegebenenfalls neu entstehende Si-
cherheitslücken feststellen zu können (z. B. zu kurze Perronnutzlängen, fehlende Abfahrverhin-de-
rungsspulen, nicht vorhandene Halteorttafeln, ungenügende Flankenschutzmassnahmen usw.). Da-
bei werden die EVU von der BLS Netz AG (bzw. SBB Infrastruktur im Auftrag) aufgefordert, immer 
ein Formular «Basisangaben» auszufüllen.  
 
Personenverkehr: 
Der Hauptfokus des NAeP richtet sich auf systematische Angebotsverdichtungen/-verän derungen 
oder umfassend geªnderten Rollmaterialeinsªtzen im mittelfristigen Planungshorizont (Ò 6 Jahre). 
Daher ist die BLS Netz AG schon früh auf detaillierte Basisangaben wie z. B. Rollmateriallängen und 
-typen, Umläufe und Angaben bezüglich Zugbegleitung sowie Abfertigung angewiesen.  
 
Der NAeP wird wie bisher auch für einzelne Regel- oder Einschalt- züge, z. B. in Hauptverkehrs-
zeiten, an welche zusätzliche Wagen/Module angehängt werden oder die mit geändertem Rollma-
terial während mindestens eines Fahrplanjahres verkehren, angewendet. Weitere wichtige Auslö-
sekriterien sind geänderte Halteorte, Bahnhöfe mit neu wendenden Zügen und neue Kreuzungs-
/Überholstellen. 
 
Güterverkehr: 
Wenn System-/Katalogtrassen oder Rangierabläufe auf Bahnhöfen grundlegend geändert resp. 
Strecken/Bedienpunkte (wieder) neu mit G-Trassen eingeplant werden. 
 
Bei Durchführung des NAeP muss das EVU mit einer Antwortzeit von mindestens 30 Tagen rech-
nen. 
 
Werden sicherheitsrelevante Infrastrukturmassnahmen ermittelt, wird von der BLS Netz AG geklärt, 
ob diese mittels organisatorischer Massnahmen durch die EVU kompensiert werden können. Wenn 
nicht, behält sich die BLS Netz AG das Recht vor, dem Angebotsbegehren erst nach Umsetzung 
entsprechender Infrastrukturerweiterungen zuzustimmen oder wegen fehlender Finanz- oder Pro-
jektressourcen dieses abzulehnen. 
 

3 
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Die sicherheitsrelevanten Infrastrukturelemente stützen sich mehrheitlich auf die Ausführungsbe-
stimmung zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV). Diese sind von allen EVU und Infrastrukturbetrei-
berinnen (ISB) verbindlich zu befolgen. 
 

 Aussergewöhnliche Verwendung der Infrastruktur 
Bei aussergewöhnlicher Verwendung der Infrastruktur (z.B. Grossanlass, ausserordentlich hohes 
Frequenzaufkommen, viele Besucher/Privatpersonen in Gleisnähe, etc.) meldet dies das EVU so 
früh als möglich bei der ISB an, damit die notwendigen Sicherheitsmassnahmen organisiert werden 
können. 

 Grenzübergänge / anschliessende Netze 
Die BLS Netz AG grenzt an keine ausländischen Infrastrukturen, in der Schweiz mehrheitlich an die 
Infrastruktur der Schweizerischen Bundesbahnen AG. Nachfolgend eine Auflistung der anschlies-
senden Netze (ISB): 

Bahnhof (Eigentumsgrenze) Anschliessendes Netz 

Bern SBB www.sbb.ch 

Brig (Brig Lötschberg) SBB www.sbb.ch 

Burgdorf SBB www.sbb.ch 

Ins ASM www.asmobil.ch 

Ins TPF www.tpf.ch 

Interlaken Ost BOB www.jungfrau.ch 

Interlaken Ost ZB www.zentralbahn.ch 

Kerzers SBB www.sbb.ch 

Konolfingen SBB www.sbb.ch 

Langenthal SBB www.sbb.ch 

Lengnau SBB www.sbb.ch 

Moutier SBB www.sbb.ch 

Neuchâtel (Neuchâtel Mail) SBB www.sbb.ch 

Obermatt SBB www.sbb.ch 

Solothurn SBB www.sbb.ch 

Solothurn West SBB www.sbb.ch 

Thun (Thun Abzweigung) SBB www.sbb.ch 

Thun (Thun Schadau) SBB www.sbb.ch 

Visp (St. German) SBB www.sbb.ch 

Wolhusen SBB www.sbb.ch 

Zweisimmen MOB www.mob.ch 

Tabelle 21 ï Anschliessende Netze 

 Weiterführende Informationen 
Weiterführende Informationen zum Infrastrukturumfang sind in folgenden Dokumenten ersichtlich: 
Á Anhang 
Á Streckendatenbank (Daten der Streckenabschnitte BLS Netz AG) 
Á Betriebspunkte 

 

http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.asmobil.ch/
http://www.tpf.ch/
http://www.jungfrau.ch/
http://www.zentralbahn.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.sbb.ch/
http://www.mob.ch/
http://www.bls.ch/d/infrastruktur/trassen-statement.php
http://www.bls.ch/d/infrastruktur/trassen-statement.php
http://www.bls.ch/d/infrastruktur/trassen-statement.php
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 Charakteristik des Schienennetzes 

 Beschreibung 
 
Das Netz der BLS verbindet Regionen. Die BLS betreibt und unterhält ein 420 Kilometer langes 
Streckennetz und damit das zweitgrösste normalspurige Eisenbahnnetz in der Schweiz. Im Besitz 
der BLS befinden sich 119 Bahnhöfe und Haltestellen, 57 Tunnel, 726 Brücken, 950 Weichen, 719 
Kilometer Fahrleitungen, 93 Stellwerke, 1000 Kilometer Glasfaserkabel, 51 Triebfahrzeuge und 374 
Gebäude. 
 

 Netzbeschreibung 

 Geografische Beschreibung 

 Gleistypologie 
Güter- und Personenverkehr benutzen dieselben Strecken. Die Transitlinie von Thun über Kander-
steg nach Brig ist durchgehend doppelspurig. Die Strecke durch den Lötschberg-Basistunnel ist 
doppelspurig, mit einer 20 Kilometer langen Einspurstrecke. Das übrige Streckennetz der BLS Netz 
AG ist in der Regel einspurig mit Doppelspurabschnitten. Detaillierte Angaben über das BLS-Stre-
ckennetz sind im Anhang ersichtlich. 

 Spurweite / Kurvenradien 
Spurweite: 
Á Die Normalspurbreite beträgt 1435 mm. 

 
Kurvenradien: 
Á Der Mindestradius in Hauptgleisen beträgt lokal 123 m, kurze Segmente können noch kleinere 

Radien aufweisen. 
Á In bestehenden Bahnhofsanlagen sind Kreuzungsweichen z.T.mit einem Radius von weniger als 

160 m verbaut. 
 

Der Mindestradius, welcher gemäss TSI von interoperablen Fahrzeugen bewältigt werden muss, ist 
Rmin = 150 m. Dies reicht jedoch für den freizügigen Einsatz auf dem Schienennetz der BLS Infra-
struktur nicht aus. Sollen Eisenbahnfahrzeuge auch Rangiergleise und ältere Bahnanlagen ohne 
Einschränkungen befahren können, sind die Anforderungen an den Bogenhalbmesser gemäss R I-
50007 zu erfüllen. 
 
Für Industrie- bzw. private Anschlussgleise bestehen besondere Vorschriften. Abweichungen auf 
bestimmten Strecken sind in der Streckendatenbank aufgeführt. Siehe auch UIC Merkblatt 502-2 
«Aussergewöhnliche Sendungen ï Umrissverfahren» 

 Bahnhöfe 
Detaillierte Angaben über die Bahnhöfe der BLS Netz AG sind in der Datenbank der Betriebspunkte 
in Anhang 9.9 ersichtlich. 

 Technische Angaben 
Die technischen Angaben über das BLS Streckennetz und die Nutzungsbedingungen sind im Re-
gelwerk R I-30111 (Ausführungsbestimmungen FDV), R I-30121(Lokale Bestimmungen für Zugfahr-
ten und Rangierbewegungen), R I-30131 (RADN), erhältlich beim Verband öffentlicher Verkehr 
(www.voev.ch) oder beim Schweizerischen Verband Strassen und Verkehrsfachleute (www.vss.ch) 
und in der Streckendatenbank im Link 4 ersichtlich. Eine Übersichtskarte mit den Streckenmodulen 
ist in der BAV Richtlinie Netzzugang enthalten. 

http://www.voev.ch/
http://www.voev.ch/
http://www.vss.ch/
http://www.vss.ch/
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrstraeger/eisenbahn/zulassung-triebfahrzeugfuehrer-sicherheitspersonal/netzbetrieb-und-netzbenutzung/sicherheitsbescheinigung.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrstraeger/eisenbahn/netzbetrieb-und-netzbenutzung.html
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 Begrenzungslinien / Profile 
Freizügig einsetzbare Fahrzeuge: 
Á Oberer Bereich: max. EBV O1 (schliesst UIC G1 ein) 
Á Unterer Bereich: gemäss UIC Merkblatt 505-1 
Á Mit der Bezugslinie verbundene Berechnungsregeln (Einschränkungsrechnung) gemäss UIC-

Merkblatt 505-1 

Auf dafür bestimmten Strecken einsetzbare Fahrzeuge (insbesondere Doppelstockwagen): 
Á Oberer Bereich: max EBV O2 
Á Unterer Bereich: gemäss UIC Merkblatt 505-1 
Á Mit der Bezugslinie verbundene Berechnungsregeln (Einschränkungsrechnung): gemäss UIC-

Merkblatt 505-1 (für ausschliesslich in der Schweiz verkehrende Fahrzeuge allenfalls gemäss 
EBV Spezial). 

Anmerkung: Die Einschränkungsrechnung gemäss EN 15273-2 (mit A-Abweichung CH) entspricht 
der Einschränkungsrechnung UIC 505-1. 

 

Kombinierter Verkehr: 
Á Streckencode Korridor Gotthard: C60/384 ï P60/384 ï NT50/375 
Á Streckencode Korridor Basel - Lötschberg ï Brig ï Domodossola (SIM-Korridor): C80/405 ï 

P80/405 ï NT70/396 
 

Stromabnehmer (siehe auch Ziffer 2.7.4) 

 
Á Wippenbreite 1450 mm, Endhörner isoliert, Hüllkurve: gemäss UIC-Merkblatt 608 
Á Profilnachweis für Stromabnehmer gemäss EN 15273-2, beziehungsweise UIC 505-1 
Á Ausnahme für historische Fahrzeuge: Wippenbreite 1320 mm zulässig (ausgeschlossen sind 

allfällige Strecken mit spezifischen Netzzugangsbedingungen). 

Einschränkungen auf bestimmten Strecken sind im Anhang 7.8 (Streckendatenbank) aufgeführt. 

 Streckenklassen 
Siehe Anhang 7.3 (Streckenklasse) und R I-30111 (AB FDV), Ziffer 5.1 

 Gefälle und Steigungen 
Siehe Anhang 7.2 (Neigungstabellen) und R I-30131 (RADN). 
Starke Gefälle siehe Tabelle R I-30111, Ziffer 5.4 (AB FDV). 

 Zulässige Höchstgeschwindigkeiten 
Die Höchstgeschwindigkeit ist abhängig vom Streckenabschnitt und dem Bremsverhältnis desZu-
ges. Sie kann dem I-30111, beziehungsweise dem DMI bei ETCS Level 2-Strecken ,entnommen 
werden. Betriebliche Geschwindigkeitseinschränkungen, z. B. wegen Gefahrguttransporten, bleiben 
vorbehalten.  

 Maximale Zuglänge 
Die maximalen Zuglängen können dem I-30111, Kapitel 5.1, Ziffern 6.1 und 6.2 entnommen werden  

Maximale Zuglänge bei kommerziellen Halten 

Die maximal mögliche Zuglänge bei kommerziellen Halten entspricht dem Wert ĂPerronnutzlªngeñ 
der Tabelle Betriebspunkte (siehe Anhang 7.9). 

Beim Wert ĂPerronnutzlªngeñ ist die Mindestsichtdistanz von 10 m zum Ausfahrsignal ber¿cksichtigt 
und es wird die Einhaltung einer Haltegenauigkeit von +/-5 m vorausgesetzt. 

Systematische und einzelne Abweichungen hierzu sind mit der ISB vorgängig abzusprechen. 

http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html
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 Energieversorgung 
Das Stromsystem ist 15 kV / 16.7 Hz, mit Spannungs- und Frequenztoleranzen gemäss der Norm 
EN 50163. 

 Zugbeeinflussung und Streckenkommunikation 

 Signalsysteme 
Auf dem Streckennetz von BLS Infrastruktur werden für Zugfahrten bei Aussensignalisierung die 
Signalsysteme L und N verwendet. 
 
Bei Führerstandsignalisierung kommt das System ETCS Level 2 zur Anwendung. 
 

 Zugdispositionssystem 
Seit 2009 nutzt die BLS das Dispositionssystem Rail Control System RCS 

 Streckenkommunikation 
Eine grafische Übersicht über die Streckenkommunikation auf dem Netz der BLS Netz AG ist im 
Anhang 7.6 (Streckenkommunikation) ersichtlich. 

 Abdeckung 
Der jeweils aktuelle Stand der GSM-R Zugfunkversorgung wird von BLS Telecom publiziert. 
 

 Gesprächsaufzeichnung 
 

Auf dem Netz der BLS AG werden die Gespräche der Zugverkehrssteuerung aufgezeichnet. Diese 
dienen der Rekonstruktion der Kommunikationskette bei einem Ereignis, welches zu einem Unfall 
oder zu einer gefährlichen Situation geführt hat. 

 

Aufgezeichnet werden die Gespräche der der Betriebszentrale Spiez, der Fernsteuerzentren, fahr-
dienstlich besetzter Bahnhöfe sowie aller mobilen Dienste, welche mit vorgenannten Stellen kom-
munizieren (Lokführer, Zugchefs, Rangierer, Bau- und Unterhaltspersonal, Intervention, usw.). 

 

Die Gespräche und Verbindungsdaten werden laufend aufgezeichnet und im Aufzeichnungssystem 
gespeichert. Die aufgezeichneten Gespräche (Audio) werden während ca. 30 Tagen im Aufzeich-
nungssystem gespeichert. Werden diese für eine Analyse benötigt, so werden sie speziell gesichert. 
Andernfalls werden die Gespräche automatisch und endgültig gelöscht. Die Aufbewahrungsfristen 
sind in ADM 07/10 geregelt. 

 

Der Zugriff auf die aufgezeichneten Gespräche wird ausschliesslich der Analysestelle bei BLS Inf-
rastruktur Betrieb Sicherheit und Intervention gewährt. 

Information der betroffenen Personen 
Á Das Personal des Konzerns BLS wird über den GAV bzw. die ADM 07/10 informiert. 

Á Das übrige Personal wird durch das vorliegende Network Statement orientiert. Die Vorge-
setzten stellen die Verteilung der Information zu ihrem Personal sicher. 

Á Es erfolgt keine weitere Verständigung, wenn Gespräche und Daten nach einem Ereignis 
speziell gesichert und aufbewahrt werden. 
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 Zugbeeinflussungssysteme 

 Aussensignalisierung 
Auf dem Streckennetz der BLS Infrastruktur  werden bei Aussensignalisierung die Zugbeeinflus-
sungssysteme SIGNUM und ZUB bzw. ETCS Level 1 LS eingesetzt.Die Signalstellungen (Warnung- 
und Halt-Impulse) und Geschwindigkeitsüberwachungenw  erden über folgende Übertragungswege 
von der Eurobalise/dem Euroloop an das Fahrzeugübertragen: 

ω Paket 44 an die ETM-Antenne des ETM-S (SIGNUM-System) oder an die ETM-Antennedes 

ETM-M bzw. ZUB 262 (SIGNUM- und ZUB-System) (ETCS Level 0) 

ω ETCS-Telegramm an die ETCS-Antenne eines Fahrzeuges mit ETCS-Ausrüstung gemässBase-

line 3 (ETCS Level 1 Limited Supervision). 

 Führerstandsignalisierung 
Bei Führerstandsignalisierung kommt ETCS Level 2 zum Einsatz 

 

 Verkehrsbeschränkungen 

Sämtliche Einschränkungen für das Befahren der BLS Infrastruktur in den AB FDV Infrastruktur (R 
I-30111) und den lokalen Bestimmungen für Zugfahrten und Rangierbewegungen (R I-30121) blei-
ben vorbehalten. Nachfolgend sind die Wichtigsten kurz zusammengefasst: 

 Besondere Infrastrukturen 
Es ist keine Nutzungsbeschränkung gemäss Art. 24 der EU-Richtlinie 2001/14 ausgesprochen. 

 SIM (Simplon-Inter-Modal) 
Der SIM-Korridor umfasst die Strecke Basel ï Lötschberg ï Domodossola und ermöglicht die Beför-
derung von Ladungen mit einem Profil von maximal P80/405 ï C80/405 ï NT70/396. 

Weiterführende Informationen, sowie die für SIM zugelassenen Strecken, sind im R I-30111 (AB 
FDV), Ziffer 5.1 ersichtlich. 

 Umweltrestriktionen 
Die Fahrzeuge müssen den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen. 

 Gefährliche Güter 
Einschränkungen in Bahnhöfen und Betriebspunkten siehe I-30121.  
 
Einschränkungen im Zusammenhang mit Leitstoff Chlor siehe I-50062 
 

 Einschränkungen in Tunneln 
Einschränkungen in Tunneln bei Dampflokomotiven/thermische Fahrzeuge 
Dampflokomotiven dürfen auf den Strecken Frutigen ï Kandersteg ï Brig (Lötschbergtunnel), Fruti-
gen ï Visp (Lötschberg-Basistunnel), Oberdorf ï Gänsbrunnen (Weissensteintunnel) und Grenchen 
Nord ï Moutier (Grenchenbergtunnel) nicht verkehren. 

Dieseltraktion ist in Reise- und Güterzügen auf den Strecken Frutigen ï Kandersteg ï Brig (Lötsch-
bergtunnel), Frutigen ï Visp (Lötschberg-Basistunnel), Oberdorf ï Gänsbrunnen (Weissensteintun-
nel) und Grenchen Nord ï Moutier (Grenchenbergtunnel) nur mit elektrischer Vorspannlok zulässig. 

Ausnahme: Dieseltraktion ist zulässig für Fahrten mit Triebfahrzeugen, die normalerweise im Ran-
gierdienst eingesetzt sind, für Fahrten der Unterhaltsdienste der Infrastruktur, Fahrten für Hilfeleis-
tungen und Versuchsfahrten Infrastruktur. 

Weitere Ausnahmen und Einschränkungen sind in R I-30111, Kapitel 16.1 und R I-30121 ersichtlich. 

http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html
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 Einschränkungen bei Brücken 

Einschränkungen für das Befahren von Brücken sind im R I-30121 ersichtlich. 
 
. 
 

 Verfügbarkeit der Infrastruktur 

 Streckenöffnungszeiten, Art. 6 NZV BAV 
 
 Ă1 Als übliche Betriebszeit einer Strecke gilt die Zeitspanne zwischen dem ersten und dem letzten 
in der offiziellen Fahrplanpublikation verzeichneten Reisezug.  

2 Von Montag bis Freitag sind die für den Güterverkehr geeigneten Strecken in der Regel ab 4 Uhr 
offenzuhalten 

 3 Auf den Strecken nach Anhang 4 (BLS: Thun ï Brig) herrscht grundsätzlich ein 24-Stunden-Be-
trieb.ñ 

Die Streckenöffnungszeiten werden aufgrund der gesetzlichen Definition (vgl. oben) erst nach der 
Trassenzuteilung für das Fahrplanjahr 2018/2019 ab November 2018 im Internet  veröffentlicht. 
www.onestopshop.ch. 

 

 

 Fixe Unterhaltsfenster 
Baufenster für Unterhalt LBS (Frutigen ï Ferden ï Visp) 
Für den Unterhalt sind folgende Unterhaltsfenster während der ganzen Fahrplanperiode geplant: 
Á Nächte So/Mo:Totalsperre von 21.45 ï 05.45 Uhr 
Á Nächte Mo/Di:Integraler Einspurbetrieb von 20.45 ï 05.00 Uhr 
Á Nächte Di/Mi bis Fr/Sa 2 Wochen im Januar und 2 Wochen im Dezember   

von 21.00 ï 05.00 Uhr  
Á 2 Mal jªhrlich ist ein Unterhaltsfenster Sa/So Ălange Weichennachtñ von 19.15 ï 07.15 Uhr ge-

plant. Das genaue Datum wird mit der Liste NZV, Art. 11b kommuniziert. 
 

Baufenster für Unterhalt SIM (Frutigen ï Kandersteg ï Brig) 
Á Nächte Sa/So: Totalsperre für SIM-Züge von 20.00 ï 06.00 Uhr 

 
Genaue Ausführungstermine werden den EVU gemäss dem unter Ziffer 4.5 beschriebenen Prozess 
angemeldet (regelmässiger Versand der Liste NZV Art. 11b inkl. Updates) 

Für Nutzungseinschränkungen wegen Erneuerung, Unterhalt und Ausbauten der Infrastruktur vgl. 
Ziffer 4.5. Spezifische Nutzungseinschränkungen aufgrund von Auflagen zu Plangenehmigungsver-
fügungen der zuständigen Bewilligungsbehörde bleiben vorbehalten. 

 

 Kapazitätseinschränkungen aufgrund Erhaltungs- und Erneuerungsmassnahmen 

 Verständigung 
Für die Unterhaltstätigkeit bündelt BLS Infrastruktur verschiedene Massnahmen innerhalb eines 
Intervalls. Die rechtzeitige Information über die detaillierten Kapazitätseinschränkungen erfolgt ge-
mäss den Richtlinien «Streckensperrungen gemäss Art. 11b NZV» des BAV. 

http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/grundlagen-netzzugang.html
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/angebote-fuer-evus/onestopshop/strecken-bahnanlagen.html
http://www.onestopshop.ch/
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Genaue Ausführungstermine werden den EVU gemäss dem unter Ziffer 4.5 beschriebenen Pro-
zess angemeldet (regelmässiger Versand der Liste NZV Art. 11b inkl. Updates) 

Für Nutzungseinschränkungen wegen Erneuerung, Unterhalt und Ausbauten der Infrastruktur vgl. 
Ziffer 4.5. Spezifische Nutzungseinschränkungen aufgrund von Auflagen zu Plangenehmigungs-
verfügungen der zuständigen Bewilligungsbehörde bleiben vorbehalten. 
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 Einrichtungen der Infrastruktur  

 Für Reisende geöffnete Bahnhöfe 
Eine Auflistung sämtlicher für den Personenverkehr geöffneten Bahnhöfe ist in der Datenbank der 
Betriebspunkte (Anhang 7.9) ersichtlich. 

Die Perronlängen auf Bahnhöfen mit Publikumsverkehr sind im Anhang 7.9 (Betriebspunkte) ersicht-
lich. 

Das EVU ist verpflichtet, nur Rollmaterial einzusetzen, das für die Bahnhofsanlage geeignet ist: 

Á Die Einstiegsverhältnisse müssen auf die zu bedienenden Perronhöhen angepasst sein. Als 
Spaltüberbrückung eingebaute Schiebetritte müssen bei der Bedienung von tiefen Perrons oder 
Perrons mit Hilfstritten (typischerweise P35) gegebenenfalls nur wenige cm oder gar nicht aus-
gefahren werden können. Dies kann automatisch erfolgen oder muss am Fahrzeug von zentraler 
Stelle aus für alle Türen vorgewählt werden können. Die Einstiegsverhältnisse sollen möglichst 
an allen Türen gleich sein. 

Á Die Zugslänge soll die Perronlänge nicht überschreiten. Andernfalls sind Fahrzeuge einzuset-
zen, bei denen ausserhalb des Perrons liegende Türen von zentraler Stelle aus geschlossen 
gehalten werden können. 
 

Setzt das EVU ungeeignete Zugsformationen ein, so ist es dafür verantwortlich, dass die dadurch 
zusätzlich erforderlichen Massnahmen zur Personensicherheit bzw. Komfort der Reisenden auf ei-
gene Kosten getroffen werden. Die Kosten für erforderliche Massnahmen sind auch dann durch das 
EVU zu tragen, wenn bei der Trassenbestellung bzw. -zuteilung Ausnahmen zu Einschränkungen 
wegen Perronhöhe oder -länge vereinbart wurden. 

Empfehlungen bezüglich betrieblicher Massnahmen bei ungenügenden Perronnutzlängen, sind un-
ter Ziffer 2.3.4.1ersichtlich. 

Die BLS Netz AG haftet nicht für Schäden, wenn die Formationen der Bahnhofsanlage nicht ent-
sprechen. Massgebend ist die Ausstattung der Anlage im Zeitpunkt der Trassenzuteilung. 

 Frachtterminals 
Informationen der Trasse Schweiz AG zu Terminalstandorten. 

 Serviceeinrichtungen 

 Zugsformierungsgleisfelder 
Informationen bezüglich Zugsformierungsgleisfelder sind auf Anfrage bei One Stop Shop  erhältlich. 

 Abstellgleise 
Informationen bezüglich Abstellgleise sind auf Anfrage bei One Stop Shop erhältlich. Abstellungen 
von Wagen/Zügen mit Gefahrgut sind in der D I-50026 «Vorgaben von I-B zum  Transport gefährli-
cher Güter und anderer wassergefährdenden Flüssigkeiten, gültig ab 1.1.2016 in der jeweils gültigen 
Fassung geregelt. 

 Unterhalts- und Versorgungseinrichtungen 
Informationen bezüglich Unterhalts- und Versorgungseinrichtungen sind beim One Stop Shop er-
hältlich. 

 Tankanlagen 
Nicht vorhanden 

 

http://www.trasse.ch/de/erlaeuterungen/netzzugang/
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 Technische Einrichtungen (Zugkontrolleinrichtungen) 
Auf dem gesamten Streckennetz der SBB und BLS befinden sich diverse Zugkontrolleinrichtungen 
(ZKE) mit welchen der technische Zustand der Fahrzeuge und der Beladung überwacht werden. Bei 
Überschreitungen des Eingriffswertes interveniert Betrieb SBB/BLS gemäss den operativen Rege-
lungen. 

Zugkontrolleinrichtungen bestehen aus verschiedenen Sensor- und Überwachungssystemen, er-
kennen zuverlässig technische Probleme an Zügen und ermöglichen bei Grenzwertüberschreitun-
gen aufgrund der sofortigen ortsunabhängigen Datenanalyse die notwendige Intervention (z.B. Stop-
pen des Zuges oder eine Geschwindigkeitsreduktion). In einem umfassenden und engmaschigen 
Netz prüfen die ortsfesten Messeinrichtungen am Gleis relevante physikalische Merkmale des Zugs 
bei der Vorbeifahrt mit Streckengeschwindigkeit. Interventionsbahnhöfe sind mit entsprechenden 
Meldesystemen ausgerüstet. Folgende Messanlagen zur Steigerung der Sicherheit befinden sich 
verteilt auf dem gesamten Streckennetz: 

Profil- und Antennenortung: 
Erkennt Verletzungen des Lichtraumprofils. 
 
Brand- und Chemieortung 
Erkennt Brandgase und austretende Kohlenwasserstoffe oder Gefahrgutaustritt. 

Radlastcheckpoint 
Erkennt Lastverschiebung, Lastüberschreitung und grobe Radfehler. 

Heissläufer- und Festbremsortung: 
Liefert die Temperatur der Achslager, Radkränze und Bremsscheiben und ermöglicht die  Verhinde-
rung von Entgleisungen durch Achs- und Radbrüche. 

Das Interventionszentrum IZ-ZKE in Erstfeld koordiniert netzweit das Vorgehen im Alarmfall. 

 Informationen zu künftigen Ausbauten 

Á Für die S-Bahn Bern und S-Bahn Zentralschweiz baut die BLS Netz AG ihr Netz aus (neue Dop-
pelspurabschnitte, Bahnhofumbauten, Kreuzungsstellen, Perronverlängerungen, Anpassungen 
bei der Signaltechnik etc.). 

Á Anpassungen an die Vorgaben Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) 

Detaillierte Angaben über die einzelnen Bauprojekte sind auf der Homepage der BLS Netz AG (Bau-
projekte) ersichtlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bls.ch/de/unternehmen/projekte-und-hintergruende/bauprojekte
https://www.bls.ch/de/unternehmen/projekte-und-hintergruende/bauprojekte
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Bild 5 ï Zug vor Bergkette Eiger, Mönch, Jungfrau (© Alexander Paulus) 
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 KAPAZITÄTSZUWEISUNG 

 Einleitung 

 Zweck der Bestimmungen 
Das vorliegende von Trasse Schweiz AG (trasse.ch) verfasste Kapitel 4 erläutert die Verfahren und 
Bestimmungen für die Bestellung und Zuteilung von Fahrplantrassen (Grund- und Zusatzleistungen) 
sowie für die mit dem Vergabeprozess in Zusammenhang stehenden vor- und nachgelagerten Pro-
zessschritte und nennt die dabei geltenden Vorgaben. Diese sind für alle Antragsteller verbindlich. 

Die Bestellung und Zuteilung von Korridor-Katalogtrassen richtet sich nach den Verfahren und Best-
immungen der Güterverkehrskorridore Rhine-Alpine bzw. North Sea-Mediterranean. Die Details 
dazu sind im Buch 4 der jeweiligen Korridor-Informationsdokumente ersichtlich, welche auf den ent-
sprechenden Internetseiten der Korridor-Organisationen publiziert sind (www.corridor-rhine-al-
pine.eu, www.rfc2.eu). 

 Rechtsgrundlagen 
Die massgebenden rechtlichen Bestimmungen zur Bestellung und Zuweisung von Trassen und Zu-
satzleistungen finden sich im Eisenbahngesetz (EBG; namentlich die Art. 9a und 9b), in der Eisen-
bahn-Netzzugangsverordnung (NZV; insbesondere im 4. Abschnitt) sowie in der  Verordnung des 
BAV über den Eisenbahn-Netzzugang (NZV-BAV). Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. 
 
Die Termine für die Bestellung von Trassen und Zusatzleistungen werden vom BAV jeweils für die 
nächste zweijährige Fahrplanperiode festgelegt und veröffentlicht. 

 Erfordernis zur Trassenbestellung 
Die Benutzung der Streckennetze der SBB (vgl. Ziffer 1.1), BLS und SOB ist nur auf der Basis einer 
Trassenbestellung und -zuteilung zulässig. Dies gilt zwecks Sicherstellung der Koordination mit  an-
deren Verkehren auch für die Infrastrukturbetreiberinnen (ISB), falls sie Eigenverkehre auf ihren 
Netzen fahren (z. B. Dienstextrazüge) oder Eigenbedarf zur Nutzung von  Netzteilen (z. B. Abstell-
bedarf für Fahrzeuge in Rangierbahnhöfen) haben. 

Das Bestellerfordernis ist unabhängig von der Häufigkeit und Regelmässigkeit der beabsichtigten 
Nutzung. Sowohl Regeltrassen (regelmässig verkehrender Zug) wie auch Extrazugtrassen (einmalig 
verkehrender Zug) müssen bestellt werden. 

 Erforderliche Bewilligungen und Dokumente bei der Trassenbeantragung 
Netzzugangsbewilligung (s. Ziff. 2.2.3), Sicherheitsbescheinigung (s. Ziff. 2.2.4) und Netzzugangs-
vereinbarung (s. Ziff. 2.3.2) müssen bei der Trassenbeantragung und -zuteilung noch nicht zwingend 
vorliegen. Der Antragsteller muss spätestens einen Monat vor Betriebsaufnahme eine Netzzugangs-
bewilligung vorlegen oder ein Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) mit der Durchführung des Ei-
senbahnverkehrs beauftragen. Die Sicherheitsbescheinigung muss spätestens bei der Aufnahme 
des Verkehrs vorliegen (Art. 9a Abs. 4 EBG). 

Antragsteller, die im Zeitpunkt der Trassenbeantragung keine Netzzugangsvereinbarung mit den 
betroffenen ISB abgeschlossen haben, werden von trasse.ch aufgefordert, innerhalb von fünf (5) 
Arbeitstagen schriftlich zu bestätigen, die in diesem Network Statement für den  Netzzugang aufge-
führten Bedingungen, insbesondere auch die geltenden Preise (Kapitel 6), zu kennen und diese zu 
akzeptieren. Ohne diese schriftliche Bestätigung tritt trasse.ch auf den Trassenantrag nicht ein.  

Kann eine bestellte und definitiv zugeteilte Trasse nicht genutzt werden, weil die Netzzugangsbe-
willigung, die Bezeichnung des beauftragten EVU, die Sicherheitsbescheinigung oder die 

4 

http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.rfc2.eu/
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Netzzugangsvereinbarung nicht rechtzeitig vorliegen, so wird der Antragsteller nach Massgabe der 
geltenden Leistungskataloge der ISB entschädigungspflichtig.  

 Örtlicher Geltungsbereich 
Die vorliegenden Bestimmungen finden zusätzlich zu den in Ziffer 1.1 genannten Streckennetzen 
ï auf der Basis von Staatsverträgen oder bilateralen Vereinbarungen zwischen den ISB und unter 
Vorbehalt der geltenden ausländischen Gesetzgebung ï Anwendung für die Strecken von der Lan-
desgrenze im Simplontunnel bis nach Domodossola, von Pino-Confine bis nach Luino, von Les 
Verrières-Frontière bis nach Pontarlier sowie von Boncourt bis nach Delle. Diese Bestimmungen 
finden jedoch nicht Anwendung für die SBB Strecken von Vallorbe bis zur Landesgrenze im Tunnel 
du Mont dôOr, von Le Locle-Col-des-Roches bis zur Lan-desgrenze im Tunnel du Col-des-Roches 
sowie von La Plaine bis zur Landesgrenze. In diesen drei Fällen gelten die Bedingungen von SNCF 
Réseau. Für die Strecke von Stabio bis zur Landesgrenze gelten die Bestimmungen von RFI.  
Für Trassen im grenzüberschreitenden Verkehr siehe auch Ziffer 4.2.4. 

 Prozessbeschreibung 

 Überblick 
Trassen können im Jahresfahrplan oder im unterjährigen Fahrplan bestellt werden. Abbildung 2 
zeigt schematisch vereinfacht die einzelnen Phasen der Trassenbestellung und die entsprechende 
Ziffer dieses Kapitels, in welcher die jeweilige Phase erläutert wird. 

 

 Trassenanträge/Trassenbestellungen 

 Trassenstudien 

Erläuterungen 
Mit Trassenstudien (Fahrplanstudien) kann ein Antragsteller neue oder geänderte Angebotsvor-
stellungen auf ihre Realisierbarkeit hin prüfen lassen, um sie im Hinblick auf die Trassenbestellung 
im Jahresfahrplan oder im unterjährigen Fahrplan allenfalls iterativ weiterzuentwickeln.  

Anträge für Trassenstudien sind bei der zuständigen ISB mittels Bestelltool NeTS-AVIS oder Be-
stellformular für Trassenstudien einzureichen (Kontaktadresse siehe Adressenverzeichnis). 

Verbindlichkeit von Trassenstudien 
Die Rückmeldungen der Ergebnisse von Trassenstudien stellen keine verbindlichen Zusagen für die 
Zuteilung von Fahrplantrassen dar und befreien den Antragsteller nicht von der Einreichung von 
Trassenanträgen im Rahmen des ordentlichen Bestellverfahrens. 

Trassen- 
studie 

Ziffer 
  4.2.2.1 

Rahmen- 
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barung 
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4.4.4   
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4.4.1.4 

Abbildung 2 ï Phasen des Trassenbestellprozesses. 
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Möglichkeit der Begleitung der Studienbearbeitung durch trasse.ch 
Zur Sicherstellung der Diskriminierungsfreiheit können Studienbesteller eine Begleitung der Stu-
dienbearbeitung durch trasse.ch verlangen. Die Studienbesteller können sich auch nachträglich an 
trasse.ch wenden, sofern sie mit der Studienausführung nicht einverstanden sind (Kontaktadresse 
siehe Adressenverzeichnis). 

 Jahresfahrplan 

Beantragung von Trassen und provisorische Trassenzuteilung 
Trassen (Grundleistungen) im Jahresfahrplan sind bis spätestens am 8. April 2019 mit dem Bestell-
tool NeTS-AVIS (internationale Trassen siehe Ziffer 4.2.4) bei trasse.ch zu beantragen. Als Bestell-
hilfe stehen den Antragstellern ab 28. Februar 2019 zum Teil Plandaten im Bestelltool NeTS-AVIS 
zur Verfügung. 
 
Der Antragsteller sorgt dafür, dass seine Trassenanträge form- und fristgerecht sowie mit dem vor-
geschriebenen Bestelltool eingereicht werden. trasse.ch kann diese Aufgabe keinesfalls anstelle des 
Antragstellers übernehmen; weder ergänzt sie fehlende noch korrigiert sie falsche Angaben. Hinge-
gen bietet trasse.ch neu beantragenden oder ungeübten Antragstellern Unterstützung an zur Befä-
higung der Bestelltool-Bedienung, falls diese ihr Interesse mindestens einen Monat vor der Einrei-
chung der Trassenanträge anmelden. 
 
Bei unvollständigen oder nicht plausiblen Anträgen setzt trasse.ch dem Antragsteller eine Nachfrist 
von fünf (5) Arbeitstagen, um ungenügende, fehlende oder unzulässige Angaben zu ergänzen bzw. 
zu korrigieren. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so tritt trasse.ch auf den 
Trassenantrag nicht ein. Treffen die Angaben erst nach Ablauf der gesetzten Nachfrist bei trasse.ch 
ein, so wird der betreffende Antrag nachrangig zu den vollständig und rechtzeitig eingereichten Tras-
senanträgen behandelt. 
 
Sogenannte Variantenanträge, mit zwei oder mehreren Umsetzungsoptionen, sind unzulässig, weil 
sie unnötigen Planungsaufwand verursachen und Netzkapazitäten binden. trasse.ch setzt deshalb 
bei einem Variantenantrag dem Antragsteller eine Nachfrist von fünf (5) Arbeitstagen, um sich auf 
eine Bestellvariante festzulegen und die andere/n zurückzuziehen. 

Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, so tritt trasse.ch auf den Vari-
antenantrag nicht ein. 
 
Wenn zum Zeitpunkt der Trassenantragsfrist für die ordentliche Trassenzuteilung gewisse Bedürf-
nisse noch zu wenig genau bekannt sind (z. B. Lok- und Traktorgüterzüge), so wird empfohlen, die 
diesbezüglichen Trassen nachträglich zu bestellen. Nachträglich eingereichte Bestellungen erhalten 
jedoch gegenüber den fristgerecht eingereichten Anträgen eine nachrangige Priorität. 
 
trasse.ch wird den Antragstellern am 1. Juli 2019 die Trassen für den nationalen und den grenzüber-
schreitenden Verkehr provisorisch zuteilen. Der Antragsteller erhält dadurch ein verbindliches Tras-
senangebot und somit die Sicherheit, seine Produktionskonzepte abwickeln zu können. Jede provi-
sorische Zuteilung erfolgt vorbehältlich der Machbarkeit der bestellten Zusatzleistungen. Sind Kon-
fliktlösungen noch nicht abgeschlossen, erfolgt die provisorische Zuteilung erst nach Beseitigung 
der Konflikte, jedoch schnellstmöglich. 

Beantragung und Zuteilung von Zusatzleistungen 
Im Jahresfahrplan bestellte Zusatzleistungen, insbesondere Kapazitäten für das Abstellen von Zü-
gen sowie die Benutzung von Verladegleisen/-anlagen sind bis spätestens am 21. Juni 2019 mit 
dem «Bestellformular Zusatzleistungen» zu bestellen. trasse.ch wird diese Zusatzleistungen am 
19. August 2019 definitiv zuteilen. Sind Konfliktlösungen noch nicht abgeschlossen, erfolgt die Zu-
teilung erst nach Beseitigung der Konflikte, jedoch schnellstmöglich. 

https://www.trasse.ch/de/10039/10040/?oid=10103&lang=de
https://www.trasse.ch/de/10039/10040/?oid=10103&lang=de
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Formationsgruppen in Rangierbahnhöfen haben einen Einfluss auf die Trassierung der dazuge-
hörenden Grundleistung. Aus diesem Grund ist die Nutzung von Formationsgruppen in Rangier-
bahnhöfen im Jahresfahrplan zusammen mit den Grundleistungen ebenfalls bis am 8. April 2019 
mit dem Bestelltool NeTS-AVIS zu beantragen. 

Bei Unklarheiten stehen die Kundenbetreuer von trasse.ch den Antragstellern beratend und unter-
stützend bei (Kontaktadresse siehe Adressenverzeichnis). 

Einreichung von Trassenanträgen nach Ablauf der Antragsfrist für die ordentliche  Trassen-
zuteilung 
Trassen für den Jahresfahrplan können auch nach Ablauf der Antragsfrist für die ordentliche Tras-
senzuteilung bestellt werden. Die Zuteilung erfolgt in diesem Fall jedoch nachrangig zu den fristge-
recht eingereichten Anträgen in der Reihenfolge ihres Eintreffens und unabhängig von der Verkehrs-
art (Prinzip «first come ï first served»). 

Definitive Trassenbestellung und -zuteilung 
Die beantragten Trassen (Grundleistungen) müssen bis spätestens am 12. August 2019 definitiv 
bestellt werden. trasse.ch teilt am 19. August 2019 die Grundleistungen definitiv zu. 

Korridor-Katalogtrassen der Güterverkehrskorridore 
Für die Bestellung und Zuteilung von Korridor-Katalogtrassen gelten die Bestimmungen der Güter-
verkehrskorridore Rhine-Alpine bzw. North Sea-Mediterranean (www.corridor-rhine-alpine.eu, 
www.rfc2.eu). 

 Unterjähriger Fahrplan 

Bestellung von Trassen 
Trassen und Zusatzleistungen können auch kurzfristig für das laufende Fahrplanjahr bestellt wer-
den. Im laufenden Fahrplan eingereichte Bestellungen sind jedoch gegenüber den im Jahresfahr-
plan bestellten und zugeteilten Trassen von nachrangiger Priorität und können lediglich Restkapa-
zitäten in Anspruch nehmen. Sie werden unabhängig von der Verkehrsart in der Reihenfolge ihres 
Eintreffens (Prinzip «first come ï first served») zugeteilt. 
 
 
Trassen für das laufende Fahrplanjahr sind mit dem Bestelltool NeTS-AVIS (für internationale An-
träge siehe Ziffer 4.2.4) zu beantragen. Die ISB sind während fünf (5) Arbeitstagen an ihr Angebot 
gebunden. Wird das Angebot nicht innerhalb dieser Frist angenommen, so gilt es als vom Antrag-
steller abgelehnt. 

Korridor-Katalogtrassen der Güterverkehrskorridore 
Für die Bestellung und Zuteilung von Korridor-Katalogtrassen gelten die Bestimmungen der Güter-
verkehrskorridore Rhine-Alpine bzw. North Sea-Mediterranean (www.corridor-rhine-alpine.eu, 
www.rfc2.eu). 

 Trassenkatalog 

 Nationaler Trassenkatalog 
Für den Güterverkehr auf den Nord-Süd-Achsen Gotthard und Lötschberg-Simplon stehen als Be-
stellhilfe für die Einreichung von Trassenanträgen sowie für die Angebotsplanung  Trassenkataloge 
im Sinne der EU-Richtlinie 2012/34 (Art. 40 Abs. 5 und Anhang VII, Ziffer 4) zur Verfügung. 

http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.rfc2.eu/
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.rfc2.eu/
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Jahresfahrplanprozess 
Die Trassenkataloge werden ab Mitte Januar auf der Internetseite von trasse.ch (Dienstleistun-
gen/Trassennutzung) aufgeschaltet und zeigen die für den alpenquerenden Güterverkehr im kom-
menden Jahresfahrplan zur Verfügung stehenden Trassen. Die in den Trassenkatalogen definierten 
Zeiten für Grenzaufenthalte sowie die Betriebswechsel sind bei den Trassenanträgen mit Vorteil zu 
berücksichtigen. Bestellungen für Grenzaufenthalte, welche die Richtzeiten überschreiten, sind zwar 
möglich, belasten jedoch die Knotenkapazität. 

Restkapazitäten im unterjährigen Fahrplan 
Diese auf der Internetseite von trasse.ch (Stichwort Dienstleistungen/Trassennutzung)  publizierten 
Trassenkataloge zeigen die vorhandenen Restkapazitäten im unterjährigen Fahrplan. Sie dienen 
als Planungshilfe für Trassenbestellungen im laufenden Fahrplan. Eine Aktualisierung erfolgt in der 
Regel jeweils auf die international abgestimmten Termine der Jahresfahrplan-Updates. 

 Katalogtrassen der Güterverkehrskorridore 
Die OSS der Güterverkehrskorridore Rhine-Alpine bzw. North Sea-Mediterranean publizieren die 
Korridor-Katalogtrassen im Bestelltool Path Coordination System (PCS). Im Gegensatz zu den na-
tionalen Katalogtrassen kann von den Korridor-Katalogtrassen nicht abgewichen werden, d. h. die 
Trassenanträge haben die publizierten Trassenparameter zwingend zu berücksichtigen. Einzige 
Ausnahme besteht bei den dafür speziell bezeichneten Korridor-Katalogtrassen (sog. Flex-PaPs) in 
der Auswahl der vorgeschlagenen Betriebspunkte. Diese können bei Nicht-Bedarf durch den An-
tragsteller reduziert werden. 
 
Weitergehende Angaben können den jeweiligen Korridor-Informationsdokumenten entnommen 
werden, welche auf den entsprechenden Internetseiten der Korridor-Organisationen publiziert sind 
(www.corridor-rhine-alpine.eu, www.rfc2.eu). 

 Trassen für den grenzüberschreitenden Verkehr (gilt nicht für Korridor-  
Katalogtrassen) 

Bestellformalitäten 
Trassen im grenzüberschreitenden Verkehr (Ausnahme Korridor-Katalogtrassen) können entweder 
national bei den jeweiligen Trassenvergabestellen oder beim OSS-Netzwerk der in RailNetEurope 
(RNE) zusammengeschlossenen ISB und unabhängigen Trassenvergabestellen beantragt werden. 
Beim OSS-Netzwerk können die Antragsteller ihren harmonisierten Antrag für die gesamte interna-
tionale Strecke bei einer einzigen am Netzwerk angeschlossenen Trassenvergabestelle mit dem 
Bestelltool PCS einreichen. Die Details über die Beantragung und Zuweisung von Trassen im grenz-
überschreitenden Verkehr können dem Leitfaden «Verfahren für internationale Trassenanmeldun-
gen» entnommen werden (siehe www.rne.eu; Stichwort Timetabling). 

Bei Netzübergängen zu ausländischen ISB sind die Bestellungen gemäss den Angaben auf der 
Internetseite von trasse.ch (Stichwort Dienstleistungen/Trassennutzung «Regelungen in Grenz-
bahnhöfen») abzusetzen. 

Hinweis 
Die formelle Zuteilung der Trassen erfolgt jeweils nach den national gültigen Bestimmungen. 

 Erforderliche Angaben für die Trassenanträge und -bestellungen 
 
Jahresfahrplan und unterjähriger Fahrplan  
Pflichtangaben gemäss Vorgaben in den Bestelltools: 
Á Name des Antragstellers 

Á Grenzüberschreitende Verkehre: Name(n) der Partner-Antragsteller im Ausland 

https://www.trasse.ch/de/10039/10040/?oid=10103&lang=de
https://www.trasse.ch/de/10039/10040/?oid=10103&lang=de
https://www.trasse.ch/de/10039/10040/?oid=10103&lang=de
https://www.trasse.ch/de/10039/10040/?oid=10103&lang=de
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.rfc2.eu/
http://www.rne.eu/sales-timetabling/timetabling-calender/
http://www.rne.eu/sales-timetabling/timetabling-calender/
https://www.trasse.ch/de/home/?oid=10083&lang=de
https://www.trasse.ch/de/home/?oid=10083&lang=de
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Á Name des beauftragten EVU (falls bereits bekannt, vgl. Ziffer 4.1.4) 

Á Debitorencode (falls vorhanden, vgl. Ziffer 2.3.2.1) 

Á Zugnummer (falls bekannt) resp. Katalogtrassennummer 

Á Verkehrsperiode (Verkehrstage, Verkehrszeitraum) 

Á Verkehrsart/Zuggattung 

Á Abgangspunkt der beantragten Trasse inkl. Abfahrtszeit; wenn nicht identisch mit Zuglauf 

zusätzlich Startbahnhof inkl. Abfahrtszeit 

Á Bestimmungspunkt der beantragten Trasse inkl. Ankunftszeit; wenn nicht identisch mit Zug-

lauf zusätzlich Zielbahnhof inkl. Ankunftszeit 

Á Grenzübergänge inkl. beantragter Übergabezeit(en) 

Á Leitungsweg (im internationalen Verkehr mindestens ein (1) Betriebspunkt je Transitland) 

Á Unterwegshalte  inkl. Angabe des benötigten Zeitbedarfs (mit Zusatzhinweis z. B. auf Sys-

temwechsel, Wegstellen einer Wagengruppe, Traktionsstärkung/-schwächung, Lokperso-

nalwechsel usw.) 

Á Zugcharakteristik:  

· Formation, Triebfahrzeug(e) thermisch/elektrisch (inkl. Typ), Wagentyp  
· Bruttogewicht  
· Zuglänge inkl. Triebfahrzeuge  
· Lichtraumprofil bei Trassen für den kombinierten Verkehr   
· Zug- und Bremsreihe (mit Bremsprozenten)  
· Höchstgeschwindigkeit 

Á Zusatz bei national beantragten Trassen für grenzüberschreitende Zugläufe: von Zug é  

(inkl. Zugsrelation «von/bis») resp. für Zug é (inkl. Zugsrelation «von/bis») 
Á Zusatz bei Trassen f¿r Lokz¿ge: von Zug é (inkl. Zugsrelation) resp. f¿r Zug é  (inkl. 

Zugsrelation) 

Á ETCS  

Á SMS-EVU (die für das Sicherheitsmanagementsystem verantwortliche EVU) 

Zusatzleistungen (Abstellgleise und Formationsgruppen in Rangierbahnhöfen)  
Pflichtangaben gemäss Vorgaben in den Bestelltools respektive Bestellformularen: 
Á Name des Antragstellers 

Á Debitorencode (falls vorhanden, vgl. Ziffer 2.3.2.1) 

Á Name des beauftragten EVU (falls bereits bekannt, vgl. Ziffer 4.1.4) 

Á Zugnummer (falls bekannt) 

Á Verkehrsdaten 

Á Betriebspunkt 

Á Ankunftszeit im Betriebspunkt 

Á Abfahrtszeit ab Betriebspunkt 

Á Komposition (Triebfahrzeug[e] thermisch/elektrisch, Anzahl Wagen, Typ, Länge in Metern) 

Á Bedarf für spezielles Gleis (Angabe Gleisnummer bzw. Freiverladegleis inkl. Zeitfenster 

von é bis é) 

Spezielle Vorschriften für Probefahrten 
Für Probefahrten in Abweichung zu den bestehenden Vorschriften gelten die speziellen Vorschrif-

ten von SBB Infrastruktur (I-30023), von BLS Netz AG oder von SOB Infrastruktur und die Ausfüh-

rungsbestimmungen für Probefahrten nach FDV R 300.6 Ziffer 6.1. Die zentralen Anlaufstellen 

sind im Adressenverzeichnis aufgeführt. 
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 Änderung von Trassenanträgen und -bestellungen 
Die beim Trassenantrag bzw. bei der Trassenbestellung gemachten Angaben (siehe Ziffer 4.2.5) 
sind verbindlich. Jede nachträgliche Änderung dieser Angaben muss mittels des Bestelltools in Form 
einer Annullierung und Neubestellung erfolgen. Ausgenommen sind Änderungen, welche keine Aus-
wirkungen auf die Trassierung haben und deshalb keine Annullierung und  Neubestellung erfordern. 

Trassen dürfen weder verkauft noch auf ein anderes Unternehmen übertragen werden  (Art. 9a Abs. 
5 EBG). Nicht als Trassenhandel gilt der Auftrag, mit dem ein EVU mit der Durchführung des Eisen-
bahnverkehrs beauftragt wird. 

Für Korridor-Katalogtrassen der Güterverkehrskorridore Rhine-Alpine bzw. North Sea- Mediter-
ranean gelten die in den jeweiligen Korridor-Informationsdokumenten kommunizierten Bedingungen 
(www.corridor-rhine-alpine.eu, www.rfc2.eu). 

 Fristen 

 Jahresfahrplan 
Die ordentliche Trassenzuteilung erfolgt abgestimmt auf das Fahrplanverfahren im Personenver-
kehr. Das BAV legt die Fristen für die Beantragung von Trassen und das Zuteilungsverfahren zu-
sammen mit jenen für das Fahrplanverfahren fest. Konkret gelten für den Fahrplan 2020 folgende 
Termine: 
Á 08.04.2019 Antragsfrist für ordentliche Trassenzuteilung 

Á 21.06.2019 Frist für die Bestellung von Zusatzleistungen 

Á 01.07.2019 Provisorische Trassenzuteilung durch trasse.ch 

Á 12.08.2019 Frist für die definitive Trassenbestellung 

Á 19.08.2019 Definitive Trassenzuteilung (inkl. Zusatzleistungen) durch trasse.ch 

Á 15.12.2019 Fahrplanwechsel 

Die Termine für die provisorische Trassenzuteilung können davon abweichen, falls die Konfliktlö-
sung noch nicht abgeschlossen ist (s. auch Ziffer 4.2.2.2). 

 Unterjähriger Fahrplan 
Die letzte Frist zur Trassenbeantragung ist gemäss Art. 11 Abs. 3 NZV: 
Á 17 Uhr am Tag vor der Durchführung einzelner, nicht regelmässiger Fahrten von EVU, welche 

auf einer Strecke innerhalb der gleichen Fahrplanperiode bereits andere Trassen gebucht ha-

ben; 

Á 30 Tage vor der ersten Fahrt in allen anderen Fällen. 

 Ausnahmeregelungen 
Für Mess- und Versuchsfahrten sowie Fahrten mit besonderen Fahrzeugen (z. B. Diplory)  beträgt 
die Bestellfrist mindestens fünf (5) Arbeitstage. 

Bestellfristen für aussergewöhnliche Sendungen (aS) 
Á aS ohne Lademass¿berschreitung (L¿) Vmax Ó 80 km/h: gemªss Ziffer 4.3.2 

Á aS ohne Lü Vmax < 80 km/h: 4 Tage 

Á aS mit L¿ Vmax Ó 80 km/h ohne weitere Befºrderungsbedingungen *: gemªss Ziffer 4.3.2 

Á aS mit Lü und weiteren Beförderungsbedingungen * oder Vmax < 80 km/h: 4 Tage 

Á aS mit Lü gemäss I-50089 ohne Anzeige: gemäss Ziffer 4.3.2 

Á aS mit Lü gemäss I-50089 mit Anzeige: 4 Tage 

Á aS mit Lü-S: 10 Tage 

* weitere Beförderungsbedingungen gemäss I-30111 Kapitel 5.1 

http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.rfc2.eu/
http://www.rfc2.eu/
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Kurzfristige Änderungen (Z. B. Lastenschieben, fehlender Beförderungsplan) können nur für aS mit 
Bestellfrist gemäss  Ziffer 4.3.2 bearbeitet werden. 

 Korridor-Katalogtrassen der Güterverkehrskorridore 
Für die Bestellung und Zuteilung von Korridor-Katalogtrassen gelten die in den Korridor-Informati-
onsdokumenten (Buch 4) publizierten Fristen (www.corridor-rhine-alpine.eu, www.rfc2.eu). 

 Zuteilungsprozess 

 Koordinierungsverfahren 

 Grundsätze 

Verbot von missbräuchlichen Leerbestellungen 
Jeder Antragsteller kann seinen Trassenwunsch grundsätzlich frei und uneingeschränkt bestimmen. 
Damit soll er rechtzeitig die notwendigen Trassen für die Umsetzung seiner Produktionskonzepte 
oder erwarteter Kundenaufträge erwerben können, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Verträge mit seinen Endkunden abgeschlossen hat. Bestellungen, die jedoch einzig in der Absicht 
eingereicht werden, einen konkurrierenden Antragsteller zu behindern und/oder sich im Trassenzu-
teilungsverfahren gegenüber konkurrierenden Trassenbestellungen eine bessere Ausgangslage zu 
verschaffen (insbesondere zur Umgehung der Prioritätenordnung), sind unzulässig. Vermutet 
trasse.ch solche rechtsmissbräuchliche Leerbestellungen ohne zugrundeliegende Geschäftsidee, 
kann sie vom Antragsteller zusätzliche Informationen und Unterlagen einfordern, welche die tat-
sächlichen oder geplanten Verkehre glaubhaft machen. Werden diese Unterlagen oder Informatio-
nen nicht oder nicht in der geforderten Qualität eingereicht, kann der Trassenantrag ganz oder teil-
weise abgelehnt werden. 

Mehrfachbestellungen für gleichen Transportauftrag 
Werden Mehrfachbestellungen für Verkehre mit gleichem Transportauftrag vermutet (z. B. im Falle 
von laufenden Ausschreibungen), verlangt trasse.ch Auskunft über den Bestellhintergrund (Auftrag-
geber, Geschäftsidee). trasse.ch trägt dabei den Bedürfnissen der Antragsteller nach Vertraulichkeit 
gegenüber Mitbewerbern bestmöglich Rechnung. 

Bei Mehrfachbestellungen, die gegenüber den beteiligten Antragstellern transparent kommuniziert 
sind, wirkt trasse.ch darauf hin, beide Anträge in identischen Trassen übereinanderzulegen. Gelingt 
dies, so wird die Trasse demjenigen Antragsteller zugeteilt, der einen Transportnachweis erbringen 
kann. Kann bis zum Zuteilungstermin keiner der beteiligten Antragsteller einen Transportnachweis 
erbringen, erhalten alle eine bedingte Zuteilung. 

Bestehen die beteiligten Antragsteller auf Vertraulichkeit gegenüber den Mitbewerbern oder schei-
tert der Versuch, die verschiedenen Anträge auf einer einzigen Trasse zusammenzulegen, so ver-
bleiben alle beteiligten Anträge ohne Einschränkung im normalen Prozess.  

Mitwirkungspflicht im Koordinierungsverfahren 

trasse.ch ist bestrebt, möglichst alle Trassenanträge zu erfüllen. Liegen Anträge über zeitgleiche, 
miteinander nicht zu vereinbarende Trassen vor, führt trasse.ch gestützt auf die NZV-BAV sowie 
(sinngemäss) Art. 46 EU-Richtlinie 2012/34 Koordinierungsverfahren durch. Die betroffenen Antrag-
steller sind verpflichtet, an diesen Verfahren mitzuwirken, indem sie insbesondere an den Konflikt-
lösungsverhandlungen teilnehmen und die von trasse.ch verlangten Informationen und Unterlagen 
vorlegen. Kommt ein Antragsteller seiner Mitwirkungspflicht nicht oder nur teilweise nach und er-
schwert oder verunmöglicht er dadurch das Koordinierungsverfahren, so sind die negativen Folgen, 
die daraus entstehen, ihm anzurechnen. Dies kann bis zur teilweisen oder vollkommenen Ablehnung 
seines Trassenantrages gehen.  

http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.rfc2.eu/
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Zusatzleistungen 
Es wird unterschieden zwischen Zusatzleistungen, die für das Erbringen einer Grundleistung zwin-
gend erforderlich sind, und Zusatzleistungen ohne direkten Bezug zu einer Grundleistung. Im Falle 
von nicht einvernehmlich lösbaren Konflikten wird von Bestellern von Zusatzleistungen ohne Bezug 
zu einer Grundleistung eine höhere Flexibilität erwartet. 

Korridor-Katalogtrassen der Güterverkehrskorridore 
Für die vom Korridor-OSS zugeteilten Korridor-Katalogtrassen gelten besondere Verfahren und Pri-
oritätsregeln (www.corridor-rhine-alpine.eu, www.rfc2.eu). 

 Jahresfahrplan 
Im Rahmen des Koordinierungsverfahrens werden den Antragstellern nach Möglichkeit Alternativ-
trassen angeboten, die von den ursprünglichen Trassenanträgen abweichen. trasse.ch kann im In-
teresse einer optimalen Nutzung der Infrastrukturkapazität von jedem Antragsteller sowohl im Per-
sonen- wie auch im Güterverkehr Flexibilität verlangen, wenn dadurch zusätzliche Trassenanträge 
umgesetzt werden können. Anschlüsse innerhalb einer abgestimmten Transportkette des öffentli-
chen Personenverkehrs sowie im Güterverkehr müssen jedoch  gewährleistet werden. Beim vertak-
teten Personenverkehr betrifft dies Anschlüsse zwischen Zügen mit einer Taktfrequenz von bis zu 
(einschliesslich) einem Halbstundentakt. Bei Zügen, die den Halbstundentakt verdichten, geht die 
erwartete Flexibilität über die Anschlussgewährung hinaus. 

Kommt im Koordinierungsverfahren keine Einigung zustande, erfolgt die Trassenzuteilung  gestützt 
auf die Bestimmungen des EBG, der NZV und der NZV-BAV gemäss den nachfolgend beschriebe-
nen Regelungen: 

1. Konfliktlösung in der Trassenvergabe auf Basis des Netznutzungsplans (NNP)  
Die Trassenvergabe erfolgt auf Basis des NNP. Es lassen sich aus dem NNP jedoch keine 
Rechte und Pflichten für einzelne Verkehrsunternehmen ableiten, da dieser jeweils nur  Kapazi-
täten für bestimmte Verkehrsarten sichert, nicht aber für einzelne Unternehmen. 

2. Prioritätenordnung 
Können den Antragstellern keine Alternativen im Rahmen der erwarteten Flexibilität angeboten wer-
den oder ist der Bestellkonflikt nicht einvernehmlich lösbar, teilt trasse.ch nach den rechtlichen Vor-
gaben vorrangig die Anträge zu, welche die im NNP gesicherte Anzahl und Qualität der Trassen für 
die eigene und der anderen Verkehrsarten nicht einschränken. 

Werden innerhalb einer Verkehrsart mehr Trassenanträge eingereicht, als dafür im NNP vorgese-
hen sind, oder bestehen nicht einvernehmlich lösbare Bestellkonflikte zwischen Trassenanträgen, 
gilt die nachstehende Rangfolge: 
a. Bestellkonflikte mit ausschliesslicher Beteiligung des Personenverkehrs 

1. Anträge, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung gestellt wurden  (Art. 12c Abs. 2 

Bst. a NZV). 

2. Anträge des vertakteten Personenverkehrs. 

3. Züge, die einen höheren Deckungsbeitrag pro betroffenen Trassenantrag liefern. 

b. Bestellkonflikte, die nicht ausschliesslich Trassen des Personenverkehrs betreffen. 

1. Anträge, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung gestellt wurden (Art. 12c Abs. 2 

Bst. a NZV). 

2. Güterzüge, für die aus technischen Gründen, insbesondere des beanspruchten  

Lichtraumprofils wegen, keine Alternativen angeboten werden können. Die Be-

weislast liegt beim antragstellenden Unternehmen. 

3. Anträge im Rahmen abgestimmter Transportketten im ganzjährig beantragten Gü-

tertransport, für die keine Alternativen möglich sind. Dies gilt für ganzjährig 

http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
http://www.rfc2.eu/
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beantragte Züge, die Bestandteil von Anschluss-Systemen des Binnen-Wagenla-

dungsverkehrs inklusive Express-Netz oder des Brief- und Paketpostverkehrs 

sind.  

4. Anträge für Züge, die im Ablauf des Fahrplanjahres wiederholt verkehren, nach 

der  Häufigkeit der  erfolgenden Fahrten. Dabei werden die Anträge in folgende 

drei Kategorien mit abnehmender Priorität eingeteilt: 

ï Z¿ge, die im Jahresdurchschnitt an Ó 5 Verkehrstagen pro Woche verkeh-

ren, 

ï Z¿ge, die im Jahresdurchschnitt an Ó 3 bis < 5 Verkehrstagen pro Woche 

verkehren,   

ï Züge, die im Jahresdurchschnitt an Ó 1 bis < 3 Verkehrstagen pro Woche 

verkehren. 

 
Als Messgrösse gelten die Trassentage gemäss Antrag. Innerhalb der einzelnen Kategorien gelten 
die Anträge als gleichrangig. Erreichen saisonal verkehrende Züge im Jahresdurchschnitt weniger 
als einen Verkehrstag pro Woche, werden die effektiv bestellten Verkehrstage pro Fahrplanjahr ver-
glichen. 
 

Führt die Rangfolge gemäss den Bst. a oder b zu keinem Ergebnis und können die Konflikte nicht 
entschieden werden, führt trasse.ch ein Bietverfahren durch. 

Bei Bestellkonflikten innerhalb der freien Kapazität (durch den NNP nicht gesicherte Restkapazität) 
hat der vertaktete Personenverkehr Vorrang (Art. 9b Abs. 4 EBG). Falls der Bestellkonflikt dadurch 
nicht entschieden werden kann, führt trasse.ch ein Bietverfahren durch. 

3. Bietverfahren 
Gegenstand des Bietverfahrens ist die einzelne Trasse, für die mehr als ein Zuteilungsantrag vor-
liegt.  
  

trasse.ch teilt allen beteiligten Antragstellern gleichzeitig mit, dass ein Bietverfahren durchgeführt 
wird. Sie fordert sie auf, bis zu einem bezeichneten Termin (Datum und Stunde) ein Gebot abzuge-
ben. Die Frist zur Einreichung des Gebots beträgt vier (4) Arbeitstage, sofern sich die am Bietver-
fahren Beteiligten nicht auf eine andere Frist einigen.  
  

Ist am Bietverfahren ein Antrag für den Personenverkehr beteiligt, muss das Gebot mindestens dem 
Deckungsbeitrag gemäss Art. 20 NZV des Personenverkehrsantrags für die konfliktbehaftete Trasse 
entsprechen. 

Das höchste Gebot erhält ohne weitere Verhandlungen den Zuschlag. Dabei legt trasse.ch den 
zu bezahlenden Betrag so fest, dass die Differenz zum zweithöchsten Gebot nicht mehr als CHF 
1000.ï beträgt.  
  

Werden zwei oder mehrere Gebote in derselben Höhe eingereicht, wird das Bietverfahren weiter-
geführt, bis ein Antrag obsiegt. 
 

4. Zuteilungen auf freigebliebenen Kapazitäten 
Nach Abschluss der Konfliktlösung des ordentlichen Fahrplanverfahrens (dies betrifft alle Anträge 
für den Jahresfahrplan, welche bis zum zweiten Montag im April eingehen) kann trasse.ch im 
NNP für eine Verkehrsart gesicherte, jedoch freigebliebene Kapazitäten auch anderen Verkehrs-
arten zuteilen. 
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Zuteilungen für regelmässige Angebote des Personenverkehrs, welche freigebliebene Kapazität 
einer anderen Verkehrsart beanspruchen, bedürfen einer Genehmigung durch das BAV (Art. 12 
Abs. 3 NZV). Angebote des Personenverkehrs gelten dann als regelmässig im Sinne dieser Be-
stimmung, wenn sie in den Fahrplanmedien publiziert sind und an mindestens zehn (10) Tagen 
im Jahr zwischen zwei Orten zu denselben Zeiten geplant werden. 

 Zusatzleistungen 
Die Antragsteller können bei der Bestellung einen Gleiswunsch angeben. Es gibt jedoch kein An-
recht auf eine spezifische Gleisnutzung. 

Ein Koordinierungsverfahren wird auch bei Bestellkonflikten von Zusatzleistungen durchgeführt. 
Kommt im Koordinierungsverfahren keine Einigung zustande, erfolgt die Zuteilung der Zusatzleis-
tungen auf der Basis der nachfolgend beschriebenen Regelungen: 
1. Bestellungen für Zusatzleistungen, die für das Erbringen von Grundleistungen zwingende 

Voraussetzung sind, werden gegenüber Bestellungen von Zusatzleistungen ohne direkten 

Bezug zu Grundleistungen prioritär berücksichtigt. Bei Bestellungen von Zusatzleistungen 

mit direktem Bezug zu Grundleistungen erhalten die Zusatzleistungen dieselbe Priorität 

wie die dazugehörende Grundleistung. 

2. Zusatzleistungen ohne direkten Bezug zu einer Grundleistung werden in folgender Rei-

henfolge zugeteilt: 

A. Zusatzleistungen für Bedürfnisse, für die aus technischen Gründen keine Alterna-

tive angeboten werden kann. 

B. Zusatzleistungen für Bedürfnisse, die im Ablauf des Fahrplanjahres wiederholt in 

Anspruch genommen werden, nach Häufigkeit der angemeldeten Bedürfnisse. 

Die Beurteilung erfolgt analog dem Vorgehen bei Trassenkonflikten im Jahres-

fahrplan. 

Kann ein Bestellkonflikt auch aufgrund der beschriebenen Rangfolge nicht gelöst und somit die Zu-
satzleistung keinem Besteller zugeteilt werden, führt trasse.ch ein Bietverfahren durch. Die Zusatz-
leistung wird demjenigen Antragsteller zugeteilt, welcher das höchste Gebot einreicht. Der Gewinner 
bezahlt dabei maximal CHF 1000.ï mehr als das zweithöchste  Gebot betrug. Die Rechnungsstel-
lung erfolgt direkt durch trasse.ch an den obsiegenden Antragsteller. Das Preisgebot ist auch dann 
geschuldet, wenn die mittels Bietverfahren zugeteilte  Zusatzleistung nicht genutzt oder nachträglich 
darauf verzichtet wird. 

Bei komplexen Konfliktkonstellationen mit mehreren Antragstellern und/oder variablen Zuteilungs-
möglichkeiten bestimmt trasse.ch das konkrete Vorgehen und informiert die involvierten Parteien. 

Detailregelung bei der Konfliktlösung für Lokabstellungen 
Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf ein bestimmtes Abstellgleis. trasse.ch teilt die Abstell-

gleise so zu, dass eine möglichst hohe Auslastung des Anlageteils erzielt werden kann. Konflikte 

zwischen Bestellungen von Abstellkapazität für Triebfahrzeuge werden in einem ersten Schritt ko-

ordiniert. Kommt keine Einigung zustande, gilt nachstehende Rangfolge: 

1. Triebfahrzeuge im produktiven Einsatz; 

2. Reservetriebfahrzeuge; 

3. Reparaturtriebfahrzeuge und weitere, nicht direkt mit Grundleistungen zusammenhän-

gende Abstellbedürfnisse. 

Führt diese Rangfolge zu keinem abschliessenden Ergebnis und können die verbleibenden Konflikte 
nicht entschieden werden, führt trasse.ch ein Bietverfahren durch. Steht für eine 










































































